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des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ein Entwurf 
eines Empfehlungsschreibens des Brandschutzexpertenkreises 
zum Gebrauch von Feuerlöschspraydosen beigefügt. Der Exper-
tenkreis bat darum, mit der Empfehlung in der Diskussion um 
den Einsatz der Spraydosen von staatlicher Seite Klarheit zu 
schaffen. Nach Vorschlag sollten die ASR A2.2 und das Emp-
fehlungsschreiben zusammen und zeitnah veröffentlicht 
werden. 

In der Zwischenzeit berichteten Tim Pelzl und Dr. Torsten 
Wolf, ebenfalls Mitglieder im Expertenkreis, in der Zeitschrift 
Brandschutz über die neue Richtlinie. Die ASR A2.2 wurde, wie 
gesagt, im Mai 2018 in Kraft gesetzt, das Empfehlungsschrei-
ben aber leider nicht. 

Ohne weitere Information entdeckte der WFVD Ende August 
zufällig das Empfehlungsschreiben des ASTA, das bereits am 
03. Juli 2018 auf der Internet-Plattform des ASTA veröffent-
licht worden war, ohne den Expertenkreis darüber in Kenntnis 
zu setzen. Es entsprach nicht mehr dem ursprünglichen Emp-
fehlungsschreiben. Denn die Empfehlung des Expertenkreises, 
Feuerlöschspraydosen mit definierten Vorgaben auch in der 
Grundausstattung einrechnen zu können, wurde ins Gegenteil 
gedreht und dahingehend geändert, dass der ASTA vom Ge-
brauch der Feuerlöschspraydosen abrät. Für die Grundausstat-
tung sind die Spraydosen nach ASTA ausgeschlossen, ja auch 
über eine Gefährdungsbeurteilung könne man deren Einsatz 
nicht erreichen. Ein ungewöhnliches und bis dato noch nicht 
vorgekommenes Ereignis. Ignoranz ist halt die Kunst, mit of-
fenen Augen nicht sehen zu wollen. 

Begründet wurde die Aussage des ASTA mit der Einsortierung 
der Spraydosen in eine SPEC-Norm und einem scheinbar des-
halb nicht erreichtem Stand der Technik, der fehlenden allge-
meinen Fachmeinung, aus staatlicher Sicht also ein unsicherer 
Stand. Hat denn keiner der Entscheider die Positionierung der 
Feuerwehren (DFV, WFVD, sogar AGBF) wahrgenommen? Wer so 
neue Entwicklungen verhindert und mit Unsicherheit ent-
scheidet, sei an die Worte von Henri Fréderic Amiel erinnert: 
„Wer absolute Klarheit will, bevor er einen Entschluss fasst, 
wird sich nie entschließen“. 

EDITORIAL

Wenn man zu viel nachdenkt, 
erschafft man Probleme, die es 
eigentlich nicht gibt. 

Wieder geht ein Jahr zu Ende, und 2018 brachte uns im WFVD 
 größere Veränderungen. Wie berichtet, verabschiedeten wir uns 
vom langjährigen Geschäftsführer, änderten Kontaktanschrift und 
Sitz unseres Verbandes. Wir waren getrieben, uns neu aufzustellen. 
Veränderungen bringen dann zunächst Unsicherheit. Jetzt, ein 
paar Monate weiter, meinen wir, mit dem Mut zur Veränderung 
 eine tragfähige Lösung und Organisation gefunden zu haben.

Gut ist, dass wir nicht bei Problemen stehen blieben, sondern 
tatkräftig und gemeinsam über zukünftige Ausrichtungen und 
Auftritt nachgedacht haben. Bewährtes, wie unsere Veranstal-
tungen, galt es zu erhalten, andererseits verlangten sich ver-
ändernde Ressourcen neue Wege. Am Ende dieses Jahres kön-
nen wir konstatieren: Es geht weiter und gut voran. Es stimmt 
wirklich, zu viel Nachdenken, getrieben etwa durch die Frage 
„wie wird es wohl?“, erschafft Probleme, die es eigentlich 
nicht gibt.

Beispiele aus diesem Jahr gefällig?

Ausbildungsberuf
Dieses Jahr 2018 war geprägt durch den Auftritt zweier großer 
Berufsfeuerwehren, die sich entschlossen haben, unseren Weg 
in der Gewinnung von Nachwuchskräften mitzugehen. Die Feu-
erwehren von Hamburg und Frankfurt haben begonnen, im 
großen Stil Werkfeuerwehrmänner/-frauen auszubilden. So-
weit – so gut, denn die Ausdehnung der Berufsbildungsinitia-
tive auf den öffentlichen Bereich hilft letztlich auch uns. 
Wenn nun aber Versuche gestartet werden, das Berufsbild um-
zubenennen, landet man schnell bei o.a. Leitsatz: Wer zu viel 
nachdenkt, schafft Probleme, wo keine sind. Solange Inhalte 
der Ausbildungsordnung nicht angefasst werden, ist es uns 
egal, wie das Kind benannt ist. Wir diskutieren lieber darüber, 
wie sich Demographie und Digitalisierung auf die Ausbildung 
auswirken. Das Symposium des WFVD am 24. und 25. Januar 
2019 in Berlin ruft Interessierte auf, Zukunft zu gestalten. 

ASR A2.2
Wie berichtet, trat die ASR A2.2 im Mai 2018 in Kraft. Nach 
unserer Meinung öffnete sich der Staat bewusst nach jahrelan-
ger Diskussion neuen Wegen in der technischen Entwicklung. 
So wurde die Richtlinie durch Beispiele aus der Praxis im An-
hang der ASR ergänzt, die Gestaltungsmöglichkeiten im neuen 
Regelungswerk zeigen und in einem Anhang unter bestimmten 
Umständen auch die Vorhaltung von Feuerlöschspraydosen be-
fürworten. Bei der Übersendung des Entwurfes der ASR A2.2 
zur Abstimmung wurde dem Arbeitsstättenausschuss (ASTA) 
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für Arbeit, Hubertus Heil, angeschrieben und seinen Missmut 
über Vorgehen und Missachtung auch beim Vorsitzenden des 
ASTA platziert – Schreiben siehe Seite 8.

Was bleibt? Wir stehen ja wieder einmal an der Jahreswende. 
Ich will aufrufen zur Tat und nachdenken, um Lösungen zu 
schaffen, nicht, um Probleme zu wälzen. Ich will streiten um 
eine akzeptierte und anerkannte Vertretung der Interessen 
unserer Unternehmen und in Themen des betrieblichen Brand-
schutzes. Machen Sie mit? Dann gibt es sicher auch im neuen 
Jahr genug Auftrag.

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich besinnliche und friedvol-
le Weinachten und für 2019 in allen Dingen Fortune!

Ihr 
Raimund Bücher  

EDITORIAL

Wie nun damit umgehen? Zwar spiegelt das Empfehlungs-
schreiben lediglich die Meinung des ASTA wieder, es löst auch 
– so unsere Position – nicht die Vermutungswirkung aus, und 
es ist entgegen der Empfehlung des ASTA über die Gefähr-
dungsbeurteilung immer möglich, Arbeitsstätten in der Grund-
ausstattung mit Spraydosen auszustatten; und dennoch: Nur 
Fachleute wissen, wie im Alltag diese unterschiedlichen Auf-
fassungen im vorbeugenden Brandschutz zu bewerten sind. 
Aber was machen die kleinen und mittleren Betriebe, was 
macht ein Krankenhausbetreiber, wenn er ein solches Empfeh-
lungsschreiben des ASTA in den Händen hält? Genau für dieses 
Klientel werden sich die Brandschutzexperten gemeinsam mit 
den großen Verbänden einsetzen. Es gilt nun, Öffentlichkeit 
herzustellen und aufzuklären! Denn der ASTA vertritt eine po-
litisch motivierte Meinung, die Experten vertreten eine fach-
lich fundierte Meinung – beide schließen sich derzeit aus. Der 
WFVD hat zu diesem Zweck den zuständigen Bundesminister 

In das Dienstbuch der Feuerwehr Rottstock/Brück schrieb der Maschinist Weihnachten 1941:

„23.12.41 18.00 Uhr, minus 18 Grad C haben die Motorspritze angelassen und warm laufen lassen gut zugedeckt. 
24.12. 12.00 Uhr mittags minus 20 Grad C, Motor warm laufen lassen Kühl wasser abgelassen. 
24.12. 18.00 Uhr minus 21 Grad C Motor warm laufen lassen, 
25.12. 08.00 Uhr minus 21 Grad C Motor warm laufen lassen.
26.12., nachmittags Alarm. Brand in der Gaststätte Paul Henning. Durch überhitzten Ofen in der Gaststätte ist ein 
 Deckenbalken in Brand geraten. Der Sohn des Hauses, welcher gerade im Mittagsschlaf war, musste aus der Boden stube 
aus dem schon verqualmten Raum gerettet werden.“ 

Wir wünschen unseren Lesern und allen Mitgliedern  
sowie deren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest  

und ein erfolgreiches Jahr 2019.

Der Vorstand

Die Redaktion



7IV/2018

ORGANISATION
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Bundesverband Betrieblicher Brandschutz 
Werkfeuerwehrverband Deutschland e. V.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS)
Herrn Bundesminister Hubertus Heil
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin

Empfehlung zur ASR A2.2 „Maßnahmen 
 gegen Brände“ zur Gefährdungsbeurtei-
lung bei der Verwendung von Löschspray-
dosen

Sehr geehrter Herr Minister Heil,

Wir wenden uns hiermit als Reaktion auf die 
o.a. Empfehlungen Ihres Ausschusses für Ar-
beitsstätten (ASTA) an Sie und bitten Sie, 
darauf hinzuwirken, dass entstandene Miss-
stände behoben werden. Wir bitten Sie 
nachdrücklich darum, dafür zu sorgen, 
dass die Empfehlung des ASTA zurückge-
zogen wird.

Wir stellen uns vor:
Die Werk- und Betriebsfeuerwehren sowie die 
betrieblichen Brandschutzbeauftragten ha-
ben im Rahmen der dem Brandschutz die-
nenden Organisation eine besondere Aufga-
be. Neben den allgemeinen Brandschutzauf-
gaben ist durch die betriebliche Brand-
schutzorganisation den speziellen betrieb-
lichen Risiken Rechnung zu tragen. Dabei 
kommt dem vorbeugenden Brandschutz, der 
Gefahrenabwehr, dem betrieblichen Ret-
tungswesen sowie der Notfallvorsorge, -or-
ganisation und -nachsorge besondere Be-
deutung zu. 
 
Infolge der betriebsspezifischen Gegeben-
heiten lassen sich die für öffentliche Feuer-
wehren aufgestellten Grundsätze und Richt-
linien nicht ohne weiteres auf Werk- und 
Betriebsfeuerwehren übertragen. Die Unter-
nehmen mit Werk- und Betriebsfeuerwehren 
haben daher eine eigene Organisation zum 
Zwecke der Interessenvertretung und des Er-
fahrungsaustausches. Der Bundesverband 
Betrieblicher Brandschutz Werkfeuerwehr-
verband Deutschland e. V. (WFVD) ist die 
bündelnde, länderübergreifende Vertretung 
der Brandschutz-Experten für den betriebli-
chen Brandschutz auf Bundesebene. Zum 
Zwecke des Erfahrungsaustausches und für 
eine bestmögliche Kooperation aller Kräfte 
in der Gefahrenabwehr ist der WFVD aktives 
Mitglied im Deutschen Feuerwehrverband.

Zum Sachverhalt:
Die im November 2012 veröffentlichte ASR 
A2.2 war nach Inkraftsetzung Ziel von um-
fangreicher Kritik und vielfachem Unver-

ständnis. Auch wir als Bundesverband betei-
ligten uns an der Kritik. Unserer reichen 
praktischen Erfahrung nach wurde der ganz-
heitliche Ansatz nicht umfassend erarbeitet, 
da wesentliche Aspekte des betrieblichen 
Brandschutzes nicht betrachtet wurden. Dem 
Gedanken folgend, alles für die Bewertung 
im betrieblichen Brandschutz Erforderliche 
mit der ASR A2.2 an die Hand zu geben, er-
forderte aus unserer Sicht ein wenig mehr als 
den ersten Aufschlag. So fehlten wesentliche 
Aspekte der Brandschutzorganisation, wie 
z. B. die Brandschutzordnung, Aussagen zu 
Brandschutzhelfern oder ein eventuell erfor-
derlicher Brandschutzbeauftragter. Auch 
wurden aktuelle technische Entwicklungen 
bei den Feuerlöschern, wie z. B. sog. Lösch-
spraydosen, nicht berücksichtigt und Hilfe-
stellungen zu Anforderungen bei erhöhter 
Brandgefährdung fehlten sogar ganz. 
Nun, die Kritik fand zum Teil Gehör und wir 
Kritiker brachten uns schließlich im Arbeits-
kreis zur Überarbeitung der vorgelegten Ver-
sion mit aktiver Mitarbeit ein. Im Frühjahr 
2017 legte der Arbeitskreis die überarbeitete 
Version der ASR A2.2 den Gremien zur Ge-
nehmigung vor. 

Der ASTA hat die überarbeitete ASR A2.2 im 
November 2017 beschlossen und ist dabei 
den Vorschlägen des Arbeitskreises gefolgt. 
Im Mai 2018 ist die neue Arbeitsstättenregel 
ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ in 
Kraft getreten. 

Die aktuelle Fassung der ASR A2.2 bietet un-
ternehmerischen Freiraum, Eigenverantwor-
tung und konkrete „Anleitung“, was den be-
trieblichen Brandschutz in Bezug auf die 
grundlegende Organisation der Entstehungs-
brandbekämpfung betrifft. Neben der ersten 
Gefährdungsbeurteilung auf Brandgefährdung 
durch den Staat (Vermutungswirkung) bietet 
das Regelwerk die Möglichkeit, mit einer ei-
genen Gefährdungsbeurteilung das Schutzziel 
auf anderem Wege zu erreichen. Für das nun 
vorliegende Ergebnis in der ASR A2.2. Stand 
2018 sagen wir heute herzlichen Dank.

Begleitend zur Vorlage legte der Arbeitskreis 
dem ASTA eine Empfehlung zur Gefährdungs-
beurteilung bei der Verwendung von sog. 
Löschspraydosen vor, die nach zahlreichen 
kritischen Tests und einigen praktischen Er-
fahrungen, bei normaler Brandgefährdung 
und bei definierten Voraussetzungen in ver-
schiedenen Bereichen eine Ergänzung, gar 
Alternative, zum althergebrachten Feuerlö-
scher darstellen, bisher aber im Regelwerk 
nicht erfasst wurden.

Zum Missstand
Nachdem nun in diesem Themenkomplex der 
betrieblichen Brandgefährdung mit der ASR 
A2.2 Stand 2018 seit Mai mehr Klarheit 
herrschte, veröffentlichte der ASTA am 
03.07.2018 ein zu der ASR A2 geradezu ge-
genteiliges Papier in Form der Empfehlung 
zur ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ 
zur Gefährdungsbeurteilung bei der Verwen-
dung von Löschspraydosen.
Entgegen der formulierten Expertenmeinung 
erklärt der ASTA gegen den Stand von Wis-
senstand und Technik und gegen die aus-
drücklich formulierte Fachmeinung der deut-
schen Feuerwehren Löschspraydosen als un-
zulässig. Entgegen der grundsätzlichen Vor-
gehensweise in der ASR A2.2 schließt er so-
gar die Möglichkeit aus, mit einer erneuten 
Gefährdungsbeurteilung dem angestrebten 
Schutzziel nachzufolgen – er widerspricht 
aus unserer Sicht damit sogar der grundsätz-
lichen Intention der ASR.

Verstärkt wird unsere Verwunderung und Ver-
ärgerung noch dadurch, dass die Experten des 
o. a. Arbeitskreises diese Empfehlung aus-
drücklich nicht teilen, gar anders beschlossen 
hatten. Ihr ASTA hat augenscheinlich gegen 
die ausgewogene und fundierte Auffassung 
des Arbeitskreises von Experten eigenmäch-
tig und im Übrigen ohne Rücksprache den 
Entwurf inhaltlich ins Gegenteil verkehrt. 

Unsere Bitte
Sehr geehrter Herr Minister, auch wenn die 
Empfehlungen des ASTA wohl formal bedeu-
tungslos sind und entgegen der ASR keine 
Vermutungswirkung auslösen, spielen sie als 
publizierte Meinung des ASTA in der betrieb-
lichen Praxis eine große Rolle. Entgegen der 
Experten im betrieblichen Brandschutz ha-
ben die Verantwortlichen in vielen Unter-
nehmen nicht die Zeit, sich mit Feinheiten 
der Formalitäten zu befassen. Wenn wir be-
trieblichen Brandschützer einen Unterschied 
noch begründen können, wird Unternehmer 
XY aufgrund der unterschiedlichen Publikati-
onen kaum entscheiden können, ob er 
Löschspraydosen nun einsetzen darf oder 
nicht. Das bedarf der Klarheit.

Wir bitten Sie deshalb ausdrücklich dar-
um, dafür zu sorgen, dass die Empfehlung 
des ASTA zurückgezogen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Bücher
Vorsitzender

Anfang Oktober 2018
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Von Joachim Kläschen, WFV NRW

Mit Hilfe von Virtual-Reality-Plattformen können Einsatz-
kräfte zu jeder Zeit und an jedem Ort in abwechslungsrei-
chen Szenarien üben.

Virtual Reality (VR) ist durch die Verbreitung von 3D-Kameras 
und VR-Brillen endgültig der Durchbruch gelungen. Mittlerwei-
le erlaubt es VR-Technologie nicht nur, sich in digital erschaf-
fenen Umgebungen umzusehen, sondern sogar, sich in ihnen 
zu bewegen und mit ihnen zu interagieren. Dieser Fortschritt 
ebnet den Weg für realistische Simulationen. Ein Monheimer 
Entwicklungsstudio hat eine VR-Plattform konzipiert, die die 
vielfältigen Chancen und Potenziale vor Augen führt, die VR-
Technologie und Digitalisierung selbst für kleinere Feuerweh-
ren bieten.

Übungen als Herausforderungen
Praktische Übungen sind das beste Mittel, um das Funktionieren 
von Abläufen auf die Probe zu stellen und den Kameradinnen 
und Kameraden der Feuerwehr die Gelegenheit zu geben, ihre 
Fähigkeiten zu üben und zu verbessern. Dabei bieten Übungs-
datenbanken mittlerweile eine großartige Inspirationsquelle, 
um langweiliges „Hofballett mit Steckleiter“ zu vermeiden. Al-
lerdings lassen sich vor allem anspruchsvolle und fordernde 
Übungsszenarien nur mit umfangreichen logistischen Vorberei-
tungen, Absprachen und vor allem gemeinsam mit kooperativen 
Partnern realisieren. Die Organisation einer Übung wird daher 
schnell zu einer ebenso großen Herausforderung wie das eigent-
liche Durchführen der Übung. Hinzu kommt, dass beim Konzi-
pieren einer Übung auch Kreativität gefragt ist – steht stets das 
Immergleiche auf dem Programm, kommt bei den Kameraden 
Langeweile auf. Eine wichtige Zutat, um Übungen zum Erfolg zu 
verhelfen, ist die Integration einer spielerischen Komponente, 
denn ein abwechslungsreicher sportlicher Wettkampf erhöht 
automatisch die Motivation.

Glaubhafte Simulation
Der Einstieg in eine VR-Übung geschieht mit dem Anlegen eines 
VR-Headsets. Da die Bildschirme im Headset das Sichtfeld voll-
ständig abdecken und die Anzeige den Kopfbewegungen des 
Kameraden folgt, wird die Illusion nach kurzer Eingewöhnung 
zur Realität. Es entsteht der Eindruck, man befände sich tat-
sächlich in einem realen Umfeld. Das kann eine bis ins Detail 
realistische Nachbildung eines realen Vorbildes sein (Abb. 2) 
oder eine von vielen Übungen, die sich auf bestimmte Inhalte 
fokussieren. Die in den Händen gehaltenen Controller messen 
die Position und Bewegung der Arme und Hände und integrieren 

diese in die Simulation. Der Kamerad sieht „seine“ Bewegungen 
und ist in der Lage, mit Gegenständen zu interagieren. Die Kom-
bination mit einer Ausrüstung aus Helm und Schutzkleidung 
verstärkt den Eindruck eines realitätsnahen Trainingserlebnis-
ses. Schließlich trägt auch eine realistische Geräuschkulisse in 
Abhängigkeit von durchgeführten Aktionen dazu bei, dass der 
Eindruck entsteht, man agiere unter realen Bedingungen.

Günstige Vielfalt
„Gegenwärtig arbeiten wir an verschiedenen Szenarien, die wir 
gemeinsam mit Feuerwehren und Verbänden konzipieren“, er-
klärt Patrick Reschke, dessen VR-Studio solche Simulationen 
entwickelt, so zum Beispiel eine Übung, bei der es um die War-
tung und Inspektion einer Sprinkleranlage geht. Hier muss der 
Übende Ventile korrekt bedienen und dabei die Anzeigen stets 
im Blick behalten. Bei der Simulation von Heißtrainings geht es 
darum, ein ausbrechendes Feuer in der Steuerungsanlage eines 
Industriekomplexes möglichst effektiv unter Kontrolle zu brin-
gen. „Zudem arbeiten wir an der Entwicklung von praxisnahen 
Simulationen, die den Umgang mit Geräten, Fahrzeugen und 
Maschinen simulieren“, führt Reschke den aktuellen Entwick-
lungsstand aus. Die in der Entwicklung befindlichen Szenarien 
erlauben es, gefahrlos und kostengünstig die Steuerung von 
Drehleitern zu üben oder den Umgang mit einem Defibrillator. 
Um die Defibrillator-Simulation noch realistischer wirken zu las-
sen, kann diese mit einer Trainingspuppe durchgeführt werden. 
Bei den Übungen entsteht so der Eindruck, er führe die Hand-
griffe tatsächlich an einem Menschen aus, der gestisch und 
mimisch auf seine Aktionen reagiert, die Puppe wird somit zum 
Leben erweckt. Da die VR-Kits klein und leicht zu transportieren 
sind, werden Übungen zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich.

Brandschutz 4.0: 

Motivierende Übungen in 
 künstlichen Umgebungen

Abb. 1: Das Tragen von Schutzkleidung verstärkt bei einer VR-Übung 
den realistischen Eindruck.
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Fotos: Northdocks GmbH

Gamification befördert Motivation

Ein weiterer Vorteil der Simulation: Es ist möglich, in die Übun-
gen einen sportlichen Wettkampf zu integrieren, der für zusätz-
liche Motivation sorgt. Wissenschaftlich wird dieses Prinzip als 
Gamification bezeichnet: Dabei werden Elemente, die eigentlich 
typisch für ein Spiel sind, in einen eigentlich spielfremden, 
ernsten Kontext integriert. In der Folge wirken die Aspekte des 
Spiels, vor allem eine zu überwindende Herausforderung, positiv 
auf die simulierte Szene, die eigentlich eine nüchterne ernste 
Angelegenheit ist. Konkret bedeutet dies im Falle von VR-Platt-
formen, dass eine gezielte und umfangreiche Analyse der Übung 
auf Basis einer vollständigen Aufzeichnung aller Aktionen er-
folgt. Diese kann beispielsweise auf die Zeit fokussieren, in der 
eine Übung absolviert wird oder auf die Anzahl der Fehler, die 
gemacht wurden. So entstehen aus Videospielen bekannte 
High-Score-Systeme, die einen Wettkampf nach sich ziehen: 
Welcher Kamerad ist der schnellste, welcher arbeitet am präzi-
sesten? „Dieser sportliche Aspekt ist im Virtuellen wie im Realen 
der Schlüssel für die Attraktivierung von Übungen. Eine flexible 
Steuerung durch den Trainingsleiter, der auch ungeplante Ereig-
nisse spontan auslösen kann, sorgt dabei für Abwechslung“, 

weiß Reschke. Zudem hilft diese Herangehensweise dabei, 
selbst unauffällige Fehler aufzudecken und Optimierungspoten-
ziale besser zu nutzen.

Mehrwert durch Teilen
Grundsätzlich sind für Reschke auch komplexere Simulationen 
denkbar, die außergewöhnliche Lagen simulieren. Grundsätz-
lich ist die VR-Plattform als eine modulare Lösung konzipiert, 
um für alle Feuerwehren einen Mehrwert bieten zu können. Von 
einzelnen Feuerwehren beauftragte Übungen können auch an-
deren für ihre Trainings zur Verfügung gestellt werden. Durch 
solche Wehr-übergreifenden Kooperationen würden selbst klei-
ne Feuerwehren in die Lage versetzt, sich in anspruchsvollen 
Lagen zu erproben. Auch könnten Wehren in VR-Turnieren mit-
einander in sportlichen Wettkampf treten. Ein weiterer Vorteil 
der Simulation ist, dass diese durch Aktualisierungen günstig 
auf dem aktuellen Stand gehalten werden können. Ändern sich 
Gegebenheiten oder das Aussehen und die Bedienung von Ma-
schinen, ist eine Anpassung der VR-Simulation mit überschau-
barem finanziellen Aufwand möglich, eine Neuentwicklung 
nicht nötig.

Abb. 3: Während des Anlagentrainings müssen Ventile und Absperrklap-
pen  einer Sprinklerzentrale korrekt bedient werden.

Abb. 2: Übungen in realitätsnahen Umgebungen. Der Digitale Zwilling 
der Stadt Monheim am Rhein.

Abb. 4: Das Heißtraining simuliert den Ausbruch und die Eskalation ei-
nes  Feuers in einem Kontrollraum. 

Digitale Zwillinge
Die Grundlage von VR-Übungen können „digitale Zwillinge“ 
realer industrieller Anlagen oder Gebäudekomplexe sein. 
Nach einer Analyse bereits vorhandener Daten über eine 
Anlage oder ein Gebäude, wie beispielsweise Bauplänen, 
wird ein Areal systematisch mit Drohnen beflogen und mit 
Lasern gescannt. Auf diesem Weg werden zusätzliche Daten 
gesammelt, in denen auch Besonderheiten einer Anlage wie 
Erweiterungen und Beschädigungen berücksichtigt werden. 
Auf der Grundlage dieser Daten entsteht am Computer eine 
dreidimensionale Rekonstruktion. Die Nutzung dieses Da-
tenschatzes als Übungssimulation für Werkfeuerwehren ist 
nur logisch. Der „digitale Zwilling“ ermöglicht es, eine An-
lage ohne aufwändige und langwierige Absprachen frei be-
gehen und mit ihr interagieren zu können. So können sich 
Interessierte zu jeder Zeit ein Bild von den Gegebenheiten 
vor Ort machen.
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Investition in die Kräfte von morgen

Eine alternative Einsatzmöglichkeit für VR liegt darin, Nach-
wuchskräfte für das Berufsfeld Feuerwehr zu begeistern. Bereits 
jetzt setzen Unternehmen VR-Simulationen ein, um Bewerbern 
einen anschaulichen Eindruck vom potenziellen Arbeitsfeld zu 
geben. Diese Form der Selbstpräsentation kommt bei technik-
affinen jungen Menschen an der Schwelle zum Berufsleben sehr 
gut an. Dabei sind solche VR-Eindrücke nicht an kostspielige 
Hardware gebunden. Im Gegenteil bietet sich mit wenig Auf-
wand auch die Möglichkeit, VR-Eindrücke über das Internet zu 
vermitteln, damit sich für eine Tätigkeit bei einer Feuerwehr 
Interessierte frei selbst informieren können, was sie erwartet. 
Durch die Konzeption als Plattform ist denkbar, dass langfristig 
auch andere Berufszweige von den Vorteilen einer VR-Lösung 
profitieren: Derzeit erstellen Entwickler Konzepte für eine Trai-
ningsanwendung für Chemikanten und Elektroniker für Automa-
tisierungstechnik. Zudem erarbeiten Unternehmen der Branche 
gemeinsam mit Partnern wie der Berufsfeuerwehr Wuppertal ein 
VR-Kit für die Sensibilisierung und grundlegende Ausbildung 
von Ersthelfern an Schulen und in Jugendeinrichtungen.

Ergänzung statt vollwertiger Ersatz
Bei allen Vorteilen, die VR-Szenarien bieten, können jedoch 
selbst die besten Simulationen nur eine Ergänzung und nicht 

HEINRICH VORNDAMME OHG

Teichweg 6 • 32805 Horn-Bad Meinberg • Fon +49 (0) 5234/8966-0 • Fax +49 (0) 5234/98035 • info@isotemp.de • www.isotemp.de

WIR SIND IHR 
SPEZIALIST FÜR

Brandschutzbekleidung
Tagesdienstbekleidung

Chemikalienschutzausrüstung
Hitzeschutzausrüstung

Dekontaminationssysteme

ein Ersatz für tatsächliche Übungen in voller Montur am Objekt 
sein. Allerdings sind Simulationen in der Lage, den Graben zwi-
schen unterhaltsamem Spiel und wertvoller Vorbereitung zu 
überbrücken und flexibel nachhaltige Lernerfolge zu ermögli-
chen. Mittels VR simulierte Übungen können eine interessante 
und vor allem effiziente Möglichkeit darstellen, das Übungsan-
gebot zu erweitern und neue Themenfelder zu erschließen. 

VR-Training zum Ansehen
Demo-Videos zum Heißtraining und Anlagentraining mit 
einer VR-Plattform

(https://www.youtube.com/
watch?v=K5r1PpTxLP0)

(https://www.youtube.com/
watch?v=EQeMtfiAEPI)
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Von Jens Stubenrauch, WFVD

Schaumlöschmittel werden derzeit stark diskutiert und ins-
besondere der Einsatz fluorhaltiger Feuerlöschschäume 
sorgt nicht nur bei Umweltbehörden für Verständnis-
schwierigkeiten und Verwirrungen. Nie zuvor war im Be-
reich der Schaumlöschmittel so viel Bewegung, wie in der 
jüngeren Vergangenheit und in der Gegenwart. Aufgrund 
der fortlaufenden Änderungen ist es nicht verwunderlich, 
dass die Verunsicherung bei Anwendern und in den damit 
konfrontierten Kreisen groß ist.

Dabei ist es längst nicht so, dass alle fluorhaltigen Löschmittel 
in Kürze verboten werden und nicht mehr eingesetzt werden 
dürfen. 

Aktuelles zur Fluorthematik
Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde am 14.06.2017 eine 
Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stof-
fe (REACH) veröffentlicht. Demnach wird nach der Reglementie-
rung von Perfluoroktansulfonat (PFOS) (2011) ein weiterer Stoff, 
Perfluoroktansäure (PFOA), in die Verordnung aufgenommen (EU 
2017/1000). Bei beiden Stoffen handelt es sich um (so genann-
te) C-8 Tenside, mit ähnlich negativen Eigenschaften auf die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Der Verordnung zufolge dürfen Schaumlöschmittelkonzentrate, 
die ab dem 04. Juli 2020 in Verkehr gebracht werden, eine 
maximale Konzentration von 25 ppb PFOA und dessen Salzen 
oder 1000 ppb für eine Substanz oder eine Kombination von 
PFOA verwandten Substanzen aufweisen. Schaum lösch mittel-
vor räte, die vor dem 04. Juli 2020 in Verkehr gebracht werden, 
sind von der Regelung ausgenommen. Ebenso sind nach aktuel-
lem Stand die festgelegten Grenzwerte für PFOA nicht für 
Löschanlagen im Bestand anwendbar.

Für Löschanlagen gilt:
Wenn PFOA-belastete Schaumlöschmittel nach 2020 mit PFOA-
freien Schaumlöschmitteln aufgefüllt werden, weil bei der 
Funktionsprüfung oder einer Fehlauslösung Schaummittel ver-
braucht wurde, unterliegt das hergestellte Gemisch nicht den 
Beschränkungsvorgaben der EU-Verordnung 2017/1000, solan-
ge das mit PFOA belastete Schaumlöschmittel vor dem 4. Juli 
2020 in Verkehr gebracht wurde.

Wenn PFOA-belastetes Schaumlöschmittel nach 2020 bei einer 
Auslösung komplett verbraucht wurde und der Lagertank mit 
PFOA-freiem Schaum aufgefüllt wird, müssen der Tank und alle 
schaummittelführenden Leitungen nicht gereinigt werden, auch 
wenn die Anhaftungen des vorherigen Schaumlöschmittels 
durch Kreuzkontamination dafür sorgen, dass das PFOA-freie 
Schaumlöschmittel möglicherweise die Grenzwerte der EU-Ver-
ordnung 2017/1000 überschreitet, da das hergestellte Gemisch 
nicht den Beschränkungsvorgaben unterliegt, solange das 
PFOA-belastete Schaumlöschmittel vor dem 4. Juli 2020 in Ver-
kehr gebracht wurde.

Wenn PFOA-belastetes Schaumlöschmittel nach 2020 bei einer 
Auslösung dem Wasserstrom beigesetzt wird und in die gesamte 
Löschanlage als Premixlösung eintritt, muss nicht die gesamte 
Löschanlage (alle Rohre, Ventile, Hähne, Sprinkler, etc.) gerei-
nigt oder ersetzt werden, da das von hergestellte Gemisch nicht 
den Beschränkungsvorgaben unterliegt, solange das PFOA-be-
lastete Schaumlöschmittel vor dem 4. Juli 2020 in Verkehr ge-
bracht wurde.

Auch in Zukunft wird eine effektive Brandbekämpfung an vielen 
Stellen nur mit Schaum möglich sein. Filmbildende AFFF oder 
AFFF-AR Schaumlöschmittel sind für bestimmte Bereiche auch 
weiterhin unverzichtbar. Moderne C-6 basierte Produkte sind 
nach heutigem Kenntnisstand keine Gefahrstoffe und bieten 
Löschleistungen und Anwendungsbandbreiten, wie sie auch bis-
her von AFFF/(AR) Schaumlöschmitteln bekannt waren.

Bei vielen Brandrisiken ist es auch möglich, fluor- und silikon-
tensidfreie Löschmittel einzusetzen, die innerhalb kürzester 
Zeit biologisch abgebaut werden. Dafür müssen eine Reihe an-
lagentechnischer Parameter beachtet und die jeweiligen Brenn-
stoffe besonders berücksichtigt werden.

Löschwasser-Rückhaltung
Oft wird davon ausgegangen, dass eine Löschwasser-Rückhal-
tung nur erforderlich ist, wenn fluorhaltige Schaumlöschmittel 
eingesetzt werden. Das ist ein Trugschluss. In Deutschland gel-
ten das Wasserhaushaltsgesetz, das Bundesbodenschutzgesetz, 
das Umweltschadenhaftungsgesetz und die Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV, 
seit August 2018). Regelwerke für stationäre Löschanlagen be-
trachten eine notwendige Löschwasser-Rückhaltung nur unge-
nügend und werden damit der Bundesgesetzgebung nicht ge-
recht. Auch die Europäische Löschwasser-Rückhalterichtlinie 

Dauerthema Schaumlöschmittel:

Umstellen stationärer Lösch-
anlagen von fluorhaltigen auf 
fluorfreie Schaumlöschmittel
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entspricht nicht der Bundesgesetzgebung und der AwSV. Einzig 
der VdS-Leitfaden 2557 fordert richtigerweise eine 100 %ige 
Löschwasser-Rückhaltung – unabhängig davon, ob Schaum-
löschmittel eingesetzt werden oder nicht. 

Warum ist das so? Wie an anderen Stellen des vorbeugenden 
Brandschutzes auch, muss bei der Planung von Löschanlagen 
vom schlimmstmöglichen Fall und vom bestimmungsgemäßen 
Gebrauch ausgegangen werden. Beim Löschen eines Feuers 
tritt, unabhängig vom eingesetzten Löschmittel, ein Giftcock-
tail aus, der zurückgehalten und entsorgt werden muss. 

In der Praxis bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Rückhal-
tebecken gebaut werden müssen. Je nach Möglichkeiten des 
Abwasserbetriebes ist es auch möglich, die Pflicht zur Lösch-
wasser-Rückhaltung zu übertragen. Dazu sind jedoch bereits 
in den Planungsphasen für Löschanlagenprojekte Abstimmun-
gen mit der Umweltbehörde und dem Abwasserbetrieb not-
wendig. Außerdem muss organisatorisch sichergestellt sein, 
dass der Abwasserbetrieb eine Nachricht bekommt, wenn die 
Löschanlage ausgelöst hat. Insgesamt besteht eine Löschwas-
ser-Rückhaltung somit aus drei Säulen: Baulichen Maßnah-
men, anlagentechnischen Maßnahmen und organisatorischen 
Maßnahmen. 

Bewertungskriterien für Schaumlöschmittel
Schaumlöschmittel werden nach DIN EN 1568 typgeprüft. 
Dabei wird die Prüfung nach Teil 1 für Mittelschaum auf unpo-
laren Brennstoffen vorgenommen, nach Teil 2 für Leicht-
schaum auf unpolaren Brennstoffen. Für beide Schaumarten 
gibt es keine Typprüfung mit polaren Brennstoffen (z. B. Alko-
holen). Somit gibt es auch keine alkoholbeständigen Mittel- 
oder Leichtschäume. 

Polare Flüssigkeiten haben die Eigenschaft, sich in beliebigem 
Verhältnis mit Wasser vermischen zu lassen. Mit einer solchen 
Vermischung ändern sich auch die brandphysikalischen Eigen-
schaften und damit Löschmitteleignungen zum Bekämpfen von 
Bränden mit derartigen Flüssigkeiten. 

Die Schwerschaumprüfungen werden nach Teil 3 für unpolare 
Brennstoffe und Teil 4 für polare Brennstoffe absolviert. Die 
Schwerschaumprüfung nach Teil 4 ist auch die einzige Möglich-
keit, ein alkoholbeständiges Schaummittel zu klassifizieren. 
Somit gibt es zwar alkoholbeständige Schwerschäume, aber 
keine alkoholbeständigen Mittel- oder Leichtschäume.

Alle diese Typprüfungen finden unter kontrollierten Umge-
bungsbedingungen statt, damit diese auch zu reproduzierbaren 
Ergebnissen führen. Die DIN EN 1568 unterscheidet nicht zwi-
schen fluorfreien und fluorhaltigen Schaumlöschmitteln. Für 
alle Produkte gelten die gleichen Bedingungen. Stellvertretend 
für alle unpolaren Brennstoffe wird als Normbrennstoff bei den 
Typprüfungen nach Teil 1, 2 und 3 Heptan eingesetzt. Aber kann 
Heptan wirklich stellvertretend für alle anderen unpolaren 
Brennstoffe zur Risikobewertung dienen? Sind unterschiedliche 
Schaumlöschmittel mit gleichem Löschmittel-Rating wirklich 
auch auf anderen Brennstoffen in ihrer Löschleistung und Rück-
brandbeständigkeit gleich?

Bewegung in die Normenwelt bringen

Wenn man bereit ist, beispielsweise die Brandtests nach DIN EN 
1568-3 (Schwerschaum auf unpolaren Brennstoffen) etwas 
„durcheinander“ zu bringen, sind deutliche Abweichungen zu 
bemerken. Das Ergebnis von mehr als 120 Brandversuchen die-
ser Art brachte Ernüchterung:

Sowohl fluorhaltige als auch fluorfreie Schaumlöschmittel mit 
gleichen Ratings wurden miteinander verglichen. Dabei wurde 
allerdings beim Brandtest kein Heptan verwendet, sondern han-
delsübliches Benzin (E5). Allein diese Veränderung führte dazu, 
dass insbesondere viele fluorfreie Schaumlöschmittel deutlich 
von dem nach Norm erlangten Rating (getestet wurden 1A und 
1B Löschmittel) abwichen. Einige Schaumlöschmittel konnten 
das Feuer nicht löschen. 

Werden zur Löschmittelapplikation an Stelle des Schaumrohres 
nach DIN EN 1568 Sprinklerköpfe oder Düsen verwendet, wie 
sie in stationären Löschanlagen installiert sind, zeigen sich 
sehr deutliche Unterschiede. Selbst auf Heptan sagt dann das 
Löschmittelrating nichts mehr über die Leistungsfähigkeit 
eines Schaumlöschmittels aus. Es wurde festgestellt, dass al-
lein die Löschmittelaufgabe über Sprinkler zu völlig von dem 
Normversuch abweichenden Löschleistungen führen kann. 
Auch die Rückbrandbeständigkeiten weichen bei einer Lösch-
mittelapplikation über Sprinkler teils erheblich von den nach 
DIN EN 1568-3/4 ermittelten Ratings ab. 
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Fluor- und 
silikontensidfreier 
Schaum
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Einfluss auf die 
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Damit sind die Löschmittelratings nach DIN EN 1568-3/4 als 
Bewertungsgrundlage für den Einsatz eines Produktes in einer 
stationären Löschanlage eigentlich ungeeignet. Trotzdem ist 
dies momentan die aktuelle Vorgehensweise. Regelwerke für 
stationäre Löschanlagen nutzen die EN-Ratings und entspre-
chende Korrekturfaktoren für eine Anlagenauslegung. Dabei 
sollte jedoch bedacht werden, dass bei einem geplanten Einsatz 
von fluorfreien Schaumlöschmitteln eine zuverlässige Risikoab-
schätzung für Versicherer nur möglich ist, wenn Einzelfallbe-
trachtungen und Wirksamkeitsnachweise durchgeführt werden. 
Dabei müssen natürlich alle für das jeweilige Projekt relevanten 
Anlagenparameter beachtet werden. Aus diesem Grund müssen 
derartige Nachweisführungen mit dem jeweiligen Versicherer 
und ggf. der Berufsgenossenschaft abgestimmt und entspre-
chend dokumentiert werden. 

Unter der Lupe
An dieser Stelle werden projektbasierte Kriterien für Schaum-
löschmittel in Sprinkler- und Sprühflutanlagen beschrieben, 
sowie der Einfluss von Verschäumung und Schaumkonsistenz 
erläutert. 
Werden fluorhaltige Schaumlöschmittel in Sprinkler- und Sprüh-
flutanlagen eingesetzt, haben Faktoren wie die Verschäumungs-
zahl und die erreichte Schaumkonsistenz keinen signifikanten 
Einfluss auf die Löscheffizienz eines qualitativ hochwertigen 
Schaumlöschmittels. Anders zeigt sich das bei fluorfreien Feu-
erlöschschäumen. Niedrige Verschäumungszahlen und ein mög-
licherweise inkonsistenter Schaum haben erheblichen Einfluss 
auf die Löschleistungen und auch die Rückbrandbeständigkeit. 

Diese Unterschiede ergeben sich, weil der Hauptlöscheffekt bei 
fluorfreien Feuerlöschschäumen vom Schaum selbst, und nicht 
von der Filmbildung durch die Fluorverbindungen, abhängt. 

Zahlreiche Brandtests mit den unterschiedlichsten fluorfreien 
Feuer löschschäumen haben gezeigt, dass ein 1 zu 1 Austausch 
von fluorhaltigen zugunsten fluorfreier Schaumlöschmittel in 
Sprinkler- oder Sprühflutanlagen zu erheblichen Risiken führen 
kann.

Löschversuch mit fluorfreiem Schaumlöschmittel 
1B Rating gemäß DIN EN 1568-3
Brennstoff Heptan
Löschmittelapplikation über Wasser-Schaum-Sprinkler 
Applikationsrate 8 mm
Verschäumungszahl 1,3
inkonsistenter Schaum
Ergebnis: NICHT GELÖSCHT

Die geringe Verschäumungszahl von 1,3 und insbesondere der 
inkonsistente Schaum (hoher Wasseranteil) haben nicht ausge-
reicht, das Feuer zu löschen. Die Brandversuche haben gezeigt, 
dass der Einsatz von Schirmsprinklern in Verbindung mit fluor-
freien Schaumlöschmitteln kritisch zu überprüfen ist. Bisherige 
Versuche haben gezeigt, dass Schirmsprinkler sehr unterschied-
liche Schaumqualitäten erzeugen können. Eine Pauschalisie-
rung der Testergebnisse kann also nicht erfolgen. Projektbasier-
te Einzelfallbetrachtungen sind in jedem Fall eine sichere Mög-
lichkeit, sich vor derartigen Überraschungen zu schützen.

Bei diesem Beispiel wurde der gleiche Versuch wiederholt; dieses 
Mal allerdings mit Schwerschaumsprinklern, die einen konsisten-
ten Schaum mit einer Verschäumungszahl von 6 erzeugen. 

Löschversuch mit fluorfreiem Schaumlöschmittel 
1B Rating gemäß DIN EN 1568-3
Brennstoff Heptan
Löschmittelapplikation über Schwerschaumsprinkler 
Applikationsrate 8 mm
Verschäumungszahl 6,0
konsistenter Schaum
Löschzeit 36 s
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Die Brandversuche zeigen, dass beim Einsatz von fluorfreien 
Schaumlöschmitteln als Schwerschaum in Sprinkler- oder Sprüh-
flutanlagen die erzeugte Schaumqualität einen erheblichen Ein-
fluss auf die Löscheffizienz und Rückbrandbeständigkeit der 
Löschschäume hat. Bei einer geplanten Anlagenumstellung soll-
te das beachtet werden um die Leistungsfähigkeit der Löschan-
lage nicht zu gefährden. 

Fazit:
• Sollen stationäre Löschanlagen von fluorhaltigen auf fluor-

freie Schaumlöschmittel umgestellt werden, ist kein 1 : 1 
Austausch des Löschmittels möglich.

• In einigen Fällen ist es möglich einen Austausch vorzuneh-

men, indem eine Wirksamkeit des neuen Löschmittels 
nachgewiesen wird. Für diese Nachweisführungen müssen 
alle projektrelevanten Variablen berücksichtigt werden und 
es ist eine enge Abstimmung mit Risikoingenieuren, Versi-
cherern und ggf. mit der jeweiligen Berufsgenossenschaft 
notwendig. 

• Die Ergebnisse der Nachweisführungen sollten in Form von Gut-
achten erfasst und bewertet werden (DIN EN ISO/IEC 17024).

• Die Löschleistungs-Ratings nach DIN EN 1568-3/4 erlauben 
keine Bewertung einer Löschmitteleignung, weil weder die 
relevanten anlagentechnischen Parameter, noch die tatsäch-
lich vorhandenen Brennstoffe beim Ermitteln der Ratings 
berücksichtigt wurden. 

Wissen einfach teilen!
Alle Mitglieder des WFVD sind aufgerufen, Wissen zu sammeln!
Mit der Wissensdatenbank auf der Homepage des WFVD wollen wir die 
Möglichkeit bieten
•  Informationen zu Brandschutzthemen zu sammeln, zu kommentieren,  

zu verknüpfen und zu verwerten,
•  unser Wissen anderen Personen zur Verfügung zu stellen,
•  Ressourcen schnell zu finden.
Wissen auf den Punkt gebracht. Wir stellen Information selektiv dar und 
vermeiden so die Überhäufung mit nicht erwünschten Streuinformationen.
Machen Sie mit!
Fragen und Hilfestellung über Rolf Fünning, rolf.fuenning@wfvd.de

Bundesverband  
Betrieblicher Brandschutz 
– Werkfeuerwehrverband 
Deutschland e. V.
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Redaktion WFV Bayern

Am 25.09.2018 wurde in der Feuerwache 2 der Berufsfeu-
erwehr München der Leitfaden „Umweltschonender Einsatz 
von Feuerlöschschäumen“ final durch das bayerische Lan-
desamt für Umweltschutz vorgestellt. Aus der Politik 
waren der bayerische Umweltminister Dr. Marcel Huber und 
der Staatssekretär des bayerischen Innenministeriums Ger-
hard Eck vertreten. Der Werkfeuerwehrverband Bayern 
wurde bei der Vorstellung durch den Vorsitzenden Martin 
Wilske vertreten.

Die Erstellung einer Orientierungshilfe zu Feuerlöschschäumen 
war notwendig geworden, weil in den letzten Jahren vor allem 
die Gruppe der fluortensidhaltigen Löschschäume (AFFF, aque-
ous film forming foam, also wasserfilmbildende Schäume) immer 
wieder für Unsicherheiten bei Feuerwehren und Umweltbehör-
den sorgte.
Ursache war die Perfluoroktansulfonsäure, (PFOS), eine Subs-
tanz, die seit 2006 EU-weit verboten ist. PFOS steht im Verdacht 
krebserregend oder zumindest krebsfördernd zu sein.
Der Leitfaden entstand durch eine Arbeitsgruppe unter der Lei-
tung des bayerischen Umweltministeriums. Diese setzte sich aus 
Experten der drei staatlichen Feuerwehrschulen, dem bayeri-
schen Innenministerium, dem Landesfeuerwehrverband Bayern, 
dem AGBF Bayern, der Versicherungskammer Bayern, sowie dem 
Werkfeuerwehrverband Bayern, vertreten durch Armin Kappen 
und Jörg Leiwering, zusammen.
Der Leitfaden gibt hilfreiche Informationen für Auswahl und 
Einsatz von fluorfreien Löschmitteln, die Mensch und Umwelt 

schonen. Zudem werden Fragen rund um das Thema Schaum-
löschmittel beantwortet und Hinweise für den Fall gegeben, 
dass der Einsatz von fluorhaltigen AFFF-Löschschäumen (also 
Wasserfilm bildender Schäume) in einigen wenigen Fällen doch 
unumgänglich sein sollte. Es handelt sich hierbei um das bun-
desweit erste Papier, welches zur Unterstützung der Feuerweh-
ren gedacht ist. 

Zum Umgang mit fluorfreien Löschmitteln:

Leitfaden „Umweltschonender 
Einsatz von Feuerlöschschäumen“

Die Vorbereitungen zur praktischen Vorführung von Feuerlöschschäumen 
laufen.

Praktische Vorführung der Berufsfeuerwehr München mit dem Schaum-
trainer.

Der vorgestellte Leitfaden dient den bayerischen 
Feuerwehren als Entscheidungshilfe.
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Von Horst Widder, Arbeitskreis Atemschutz, Chemikalienschutz- 
und Messgeräte des WFVD

Sinkende Arbeitsschutzgrenzwerte infolge verschärfter EU-
Richtlinien gegen krebserzeugende Stoffe beschäftigen 
schon seit 2016 den Arbeitskreis Atemschutz, Chemkalien-
schutz- und Messgeräte des Werkfeuerwehrverbandes 
Deutschland. Da es in der Praxis kein Atemschutzgerät 
gibt, das seinen Träger vollkommen von der Umgebungsat-
mosphäre abschließt, hat der Unternehmer Atemschutzge-
räte auszuwählen, deren Leckage so gering ist, die also so 
wenig Schadstoffe in das Innere des Atemanschlusses ge-
langen lassen, dass in der Einatemluft der Grenzwert des 
Schadstoffes sicher unterschritten bleibt. Dieser Schutz 
kann durch die Angabe des vielfachen Grenzwertes (VdGW) 
charakterisiert werden, bis zu dem das Gerät eingesetzt 
werden kann.

Die aktuell eingesetzten filtrierenden Atemschutzgeräte sind 
der Kategorie III zugeordnet (Risiken, die zu sehr schwerwie-
genden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden 
führen können). Sie unterliegen damit verpflichtend einer EG-
Baumusterprüfung sowie der Kontrolle der PSA-Verordnung und 
stehen in der Zulassung (bis zum 400-fachen Grenzwert bei 
einem Gasfilter) im Konflikt mit vielen Grenzwerten und auch 
Belastungen für die Benutzer.

Im Ansatz galt es nun, unter Einbeziehung der Endanwender ein 
leichtes Atemschutzgerät zu entwickeln mit

• reduziertem Atemwiderstand
• höherer Einsatzdauer (mind. 30 Min)
• geringerer Belastung
• G26 frei

Dabei gilt im Spannungsfeld zwischen Schutz, Belastung und 

Wirtschaftlichkeit das Prinzip: So viel Schutz wie nötig, so 
wenig Belastung wie möglich. 

Im vergangenen Jahr wurden die Ziele präzisiert. Demnach sollte 
das Gewicht unter 3 kg liegen und der Atemwiderstand höchstens 
5 mbar betragen. Als Rahmenbedingung gilt, dass es ein Atem-
schutz für den betrieblichen Einsatz sein soll, kein Fluchtgerät 
also und auch nicht für den Feuerwehreinsatz tauglich. Es muss 
unter den Industrieschutzhelm passen, und das Sichtfenster der 
Haube soll aus einem Material der Schutzklasse 3F nach EN 166 
gefertigt sein, sodass keine Schutzbrille getragen werden muss. 
Ein Luftvorrat von 1000 Liter wird als ausreichend angesehen, 
die Einsatzzeit liegt bei 20 bis maximal 30 Minuten.
 
Völlig unterschätzt wurde anfangs, dass es immer noch kein 
geeignetes Atemschutzgerät für Bartträger auf dem europäi-
schem Markt gibt. Was zeitweise belächelt oder als nicht ernst 
zu nehmendes Thema abgelehnt wurde, ist aber in vielen Be-
trieben zu einem Thema geworden. Nicht selten landen gezielte 
Anfragen in letzter Zeit bei den Mitgliedern des 
Arbeitskreises.

Nicht zu vernachlässigen ist das Thema der Vorsorgeuntersu-
chung (G26.2) und die Verwendung der eigenen Sehhilfe in 
Verbindung mit einem geeigneten Atemschutzgerät. Auch hier 
gibt es bei den Verantwortlichen Hinweise auf vermehrten 
Bedarf.

Was zu Beginn der Aufgabenstellung fast unlösbar erschien, hat 
mittlerweile Formen angenommen, sodass erste Lösungsansätze 
in die Umsetzung gehen könnten. In der Entwicklung haben die 
ersten Hersteller schon Quantensprünge erreicht. Selbst Geräte-
gewicht und Atemwiderstand sind inzwischen zu realisieren, 
vielleicht kompatibel mit modernen Atemluftverteilungssyste-
men. Wir sind gespannt auf die Vorstellung der ersten Ergebnis-
se auf der Herbsttagung am 13. November 2018. 

Bericht aus dem Arbeitskreis Atemschutz, Chemikalienschutz- und Messgeräte 
des WFVD:

Demografiegerechter Atemschutz

3. gemeinsame Tagung der BG RCI und des WFVD 
für Gasschutzleitende, Atemschutzbeauftragte und 
 Führungskräfte von Werkfeuerwehren.

am 13. und 14. März 2019 in Wernigerode
Nähere Informationen über Uta Böttcher:  
uta.beottcher@bgrci.de, Telefon: 06221510828506

Bundesverband  
Betrieblicher Brandschutz 
– Werkfeuerwehrverband 
Deutschland e. V.
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Von Dr. Antje Bielfeld-Müller und Julius Weber, WFV-Redaktion

Vom 17. bis 19. September fand in Bad Dürkheim das Sym-
posium des WFVD statt. Themen um Schaumlöschmittel, 
ein Blick in die Zukunft, alles rund um den Vorbeugenden 
Brandschutz und Atemschutz, Bilanzen und Prognosen – 
das Symposium war wie in jedem Jahr komplett ausge-
bucht – ein großer Erfolg!

Nach den einleitenden Worten durch den Bürgermeister Chris-
toph Glogger begann der Vorstandvorsitzende Raimund Bücher 
mit seiner Bilanz und der aktuellen Sicht auf die bewegenden 
Themen des WFVD. 

Ehrungen
Zunächst aber galt es, Ehrungen durchzuführen. Der Vizepräsi-
dent des Deutschen Feuerwehrverbandes, Frank Hachemer, ver-
lieh Dr. Frank Kämmer, Leiter der WF VW und Vorsitzender des 
Fachbereichs Normung im WFVD, die Feuerwehr Ehrenmedaille 
in Silber.

Raimund Bücher ehrte den scheidenden Vorsitzenden des WFV 
Sachsen-Anhalt, Frank Hesselbarth, für sein Lebenswerk mit der 
Silbernen Ehrennadel des WFVD. Dann folgte der

Bericht des Vorstandsvorsitzenden
Zu Beginn stand die ASR A2.2 und das dazugehörige Empfeh-
lungsschreiben zum Gebrauch von Feuerlöschspraydosen auf der 

Agenda. Da dieses Thema in den Expertenkreisen auch nach der 
Fachtagung in Bad Dürkheim diskutiert wurde. Die aktuelle Si-
tuation wird im Standpunkt des Vorstandsvorsitzenden auf 
Seite 2 behandelt.

Atemschutz
Vor die Benutzung von Atemschutzgeräten hat der Gesetzgeber 
in der Regel die Tauglichkeitsuntersuchung G26 gestellt. Unter 
anderem umfasst diese Untersuchung auch eine Lungenfunk- 
tionsprüfung.

Derzeit provoziert die sich wandelnde Demografie verstärkt die 
Frage, auf welcher Basis die Einstufungen zur Eignung eigent-
lich erfolgen und ob diese der Realität noch gerecht werden. 
Haben die Sporttests in ihrer jetzigen Form wirklich Sinn? Sollte 
man einen über 67-jährigen genau so testen wie einen 20-jäh-
rigen? Die diesbezügliche Datenlage ist überraschend dünn, 
wusste der Vorstandsvorsitzende zu berichten. Insbesondere, so 
stellte er heraus, existieren kaum Studien, die sich dieser Fra-
gen annehmen.

Aus diesem Grund werden bisherige Untersuchungsgrundsätze 
zur Feststellung der körperlichen Eignung zum Atemschutzgerä-
teträger derzeit von einer kleinen Arbeitsgruppe beim DGUV 
überprüft, die sich unter dem Begriff „demografiegerechter 
Atemschutz“ mit diesem Problem befasst. Ein Forschungsauf-
trag von der BG RCI soll Klärung schaffen, welche Atemschutz-
übungen in welcher Form aussagekräftig Beurteilungen abgeben 
können. Unter Berücksichtigung neuer sportmedizinischer Er-
kenntnisse soll voraussichtlich bis Ende 2018 eine Überarbei-

Das siebzehnte WFVD-Symposium in Bad Dürkheim:

Handeln, damit die Realität der 
Diskussion nicht vorauseilt …

Raimund Bücher überreicht dem schei-
denden Vorsitzenden des WFV Sachsen-
Anhalt, Frank Hesselbarth, die Silberne 
Ehrennadel des WFVD. 

Dr. Kämmer (Mitte) erhält vom Vizepräsidenten des Deutschen 
Feuerwehrverbandes Frank Hachemer (rechts) die Feuerwehr-
Ehrenmedaille in Silber.

Dank für die Bereitschaft, das Symposi-
um auch dieses Mal mitzugestalten: 
 Rosi Antekeuer, Raimund Bücher, Bernd 
Antekeuer.
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tung des Merkblattes T056, „Durchführung von Atemschutz-
übungen für Werkfeuerwehren“, stattfinden. In einem darauf 
folgenden Arbeitsschritt soll mit Langzeit-Studien ermittelt 
werden, wie sinnvoll bestimmte Trainings tatsächlich sind und 
bis zu welchem Alter der Einsatz als Atemschutzgeräteträger 
möglich ist.

Brandschutz 4.0
Mit der Digitalisierung, die von vielen bereits als vierte indust-
rielle Revolution bezeichnet wird, stehen auch die Feuerwehren 
vor tiefgreifenden Veränderungen. Das Gebot der Stunde, so 
heißt es seit einiger Zeit, ist die Vorbereitung auf diesen Wan-
del. So wird seit dem Berlin-Symposium des WFVD im Jahre 2014 
über den Umfang und die konkrete Nutzung der Digitalisierung 
im Bereich Feuerwehr diskutiert; zuletzt auf einer Tagung des 
vfdb unter der Überschrift „Digitalisierung und Brandschutz 
4.0“.

In diesem Fall, so scheint es, eilt die Realität der Diskussion 
allerdings mit langen Schritten voraus. Bücher berichtete aus 
der Praxis von dem Versuch, Einsatzkräften schon während der 
Anfahrt alle Informationen auf einem Tablet zur Verfügung zu 
stellen. Von Gebäudeplänen über spezifische Einsatzhinweise 
bis hin zu den Protokollen zurückliegender Übungen konnten 
die Einsatzleiter auf eine digitale Bibliothek zurückgreifen.

Was in der Theorie nach einer Revolution klingt, scheiterte im 
alltäglichen Einsatz zunächst an einer Reihe praktischer Prob-
leme: Die schier unbewältigbare Menge an Informationen im 
Zusammenspiel mit einem problematischen Interface sorgte 
dafür, dass die Tablets nicht den Nutzen entfalten konnten, den 
man sich von ihnen versprochen hatte.

Das Vorhaben wurde jedoch keineswegs fallen gelassen, es stellt 
immer noch einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung 
dar. Deshalb wurde das Konzept überdacht und mit behutsamen, 
aber wichtigen Änderungen unterzogen: Im Fokus der Überar-
beitung, die derzeit im Rahmen eins Pilotprojekts bei der Werk-
feuerwehr Henkel durchgeführt wird, steht der Wandel des Sys-
tems von einer reinen Bibliothek zu einer intelligenten Einsatz-
unterstützung, die den Einsatzkräften zum einen genau die 
Informationen gibt, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt 
benötigen, und die zum anderen ihre Datenmengen durch eine 
intuitive Bedienung und Vernetzung mit anderen Systemen 
sinnvoll nutzbar macht. Dazu zählt, so führte Raimund Bücher 
als Beispiel an, die Unterteilung des Einsatzes in unterschied-
liche Phasen von der Alarmierung über Anfahrt und Ankunft bis 
hin zum eigentlichen Einsatz vor Ort, während derer das Tablet 
in Zukunft modal jeweils unterschiedliche Informationen be-
reitstellen soll.

Inzwischen hat auch ein DFV-Fachbereich „Leitstelle, Cyber und 
Digitalisierung“ seine Arbeit aufgenommen.

Ebenso diskutiert wurde die Nutzung von Augmented- und Vir-
tual-Reality-Geräten sowohl in der Ausbildung als auch im Ein-
satz. Während Augmented-Reality-Brillen passend zur Umge-
bung Informationen in das Sichtfeld des Nutzers einblenden – 
das könnten zum Beispiel Gebäudepläne für den Angriffstrupp 
sein – lassen Virtual-Reality-Brillen eine Simulation vor den 
Augen ihrer Nutzer erstehen, was eine mit anderen Mitteln kaum 

realisierbare Variabilität und Tiefe von Übungsszenarien in der 
Ausbildung ermöglicht.

Einen weiteren Blickwinkel auf die Digitalisierungen und die 
Möglichkeiten der Zukunft bot ein Überblick über den Einsatz 
moderner Administrations-Software im Kontext von Feuerwehr 
und Rettungsdienst: Mithilfe einer Lager- und Geräteverwal-
tungssoftware ist es möglich, die Lagermenge, Ablaufdaten und 
Prüffristen aller bevorrateten Artikel im Auge zu behalten und 
sich automatisch über nötige Nachbestellungen informieren zu 
lassen. Eine enorme Arbeitserleichterung für die zuständigen 
Kräfte!

Arbeitskreis Schaummittel
Stellvertretend für den Vorsitzenden des Arbeitskreises Schaum-
mittel des WVFD, Eike Peltzer, informierte Bücher die Symposi-
umsteilnehmer über den Stand der Dinge, speziell in Bezug auf 
die Zukunft der schon seit einiger Zeit kontrovers diskutierten 
fluorhaltigen Schaummittel. Er fasste zunächst die schwierige 
Gemengelage aus umweltpolitischen Zielsetzungen, den lösch-
technischen Möglichkeiten und Limitierungen der fluorfreien 
Schaummittel und dem Bedarf der Feuerwehren zusammen. Si-
cher scheint derzeit: Die fluorhaltigen Schaummittel stehen 
eher früher als später vor dem Aus, lassen sich im Moment aber 
nicht gleichwertig ersetzen. Die Arbeit an einer Alternative ist 
also dringend geboten.

Eine wichtige Rolle nimmt bei dieser Aufgabe der AK Schaum-
mittel des WFVD ein: Hier werden neue Forschungsprojekte an-
gestoßen und unterstützt, damit möglichst bald PFT-freie Alter-
nativen zur Verfügung stehen. In Ausgabe I/19 folgt ein aus-
führlicher Bericht von Eike Peltzer.

Aussteller, technische Neuerungen, 
 Eindruck insgesamt
Während die Vorträge des Symposiums am ersten Tag vorwie-
gend vom Thema Löschschaum geprägt waren, zeigten die Aus-
steller innovative Lösungen für Herausforderungen, deren 
Bandbreite weit über dieses Thema hinausgeht: Von intuitiv 
bedienbaren Feuerlöschspraydosen und wartungsfreien Feuerlö-
schern über ultraleichte Atemluftflaschen, intelligent vernetzte 

Wilfried GräflingChristoph Glogger
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Flüstern, wenn 
das Feuer brüllt
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Administrationssysteme und speziell auf Lithium-Ionen-Batte-
rien ausgerichtete Löschmittel bis hin zu Ausbildungsprogram-
men in der virtuellen Realität offenbarte der Rundgang zwi-
schen den Ständen eine Branche, die regelmäßig die Grenzen 
des technisch machbaren auslotet.

Druckluftschaum – eine Alternative?
Ebenfalls unter der allgemeinen Thematik Löschschäume infor-
mierte der Berliner Landesbrandinspektor a. D. Wilfried Gräfling 
über das Forschungsprojekt AERIUS, das sich mit Druckluft-
schaumverfahren und damit in Zusammenhang stehenden 
Handlungskonzepten beschäftigt. Das Projekt, das unter Zusam-
menarbeit der Universität Magdeburg, die vfdb, der Berliner 
Feuerwehr und der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung geführt und vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert wird, läuft seit August 2015 und wird bis 
Dezember 2018 andauern.

Für die Verwendung von Druckluftschaum, kurz DLS, sprechen 
dabei eine ganze Reihe von Gründen: Er benötigt weniger Was-
ser als herkömmliche Schaumlöschmittel, hat eine größere 
Wurfweite als Wasser und kann zudem eine gute Kühlwirkung an 
Feststoffen entfalten.

Dadurch sieht Gräfling die Zeit für neue, in vielen Fällen bes-
sere Löschtaktiken gekommen. Durch die Haftung des Schaums 
an festen Oberflächen und die dadurch bewirkte Kühlung kann 
mit DLS häufig wesentlich effizienter ein Brand bekämpft wer-
den, als es mit Wasser der Fall wäre. Dadurch wird einerseits 
der unvermeidliche Schaden minimiert, der durch die Löschung 
selbst entsteht. Andererseits erlaubt DLS den Einsatzkräften 
auch, einen größeren Sicherheitsabstand zum Brand zu 
halten.

Gräfling erläuterte das am Beispiel eines Wohnungsbrandes in 
Berlin, bei dem mit DLS ein geradezu blitzartig eintretender 
Löscherfolg erzielt wurde – nicht durch einen ins Gebäudeinnere 
vorgerückten Angriffstrupp, sondern durch einen Außenangriff 
durch das Fenster der Wohnung.

Ebenso vielversprechend fallen auch die Ergebnisse im For-
schungsprojekt AERIUS aus: Bei Versuchen mit Transformato-
ren- und Reifenbränden bestätigte sich das Löschpotential von 
DLS. Etwas mehr Differenzierung scheint jedoch bei der Bewer-
tung von DLS im Zusammenhang mit Hochspannungsanlagen 
geboten. Die diesbezüglichen Versuche zeigen, dass diese vor 
dem Löschen mit DLS grundsätzlich freigeschaltet werden müs-
sen. Im Rahmen von AERIUS wird derzeit an einer Gefährdungs-
beurteilung für Spannungen bis 15 kV gearbeitet; dementspre-
chend auch an der Festlegung von Mindestabständen. Ebenfalls 
in Planung sind weitere Tests mit den immer wichtiger werden-
den Lithium-Ionen-Akkus in Elektrofahrzeugen als auch bezüg-
lich der Sauerstoffverdrängung von DLS.

Als größtes Hindernis für die weitflächige Verwendung von DLS 
im Löscheinsatz sieht Gräfling Vorurteile innerhalb der Feuer-
wehren selbst. Gerade erfahrene Einsatzkräfte kennen die Nach-
teile herkömmlicher Schaumlöschmittel nur zu gut aus der Ein-
satzpraxis: mit kurzen effektiven Reichweiten, ohne die Option 
auf Sprühstrahl sowie fixem Durchfluss und fester Verschäu-

mungszahl hat herkömmlicher Schaum eine Vielzahl von Nach-
teilen, die dieses Löschmittel in seiner Flexibilität einschrän-
ken. Druckluftschaum dagegen hat viele dieser Nachteile schon 
prinzipbedingt nicht, aber er muss sich dennoch gegen die 
Assoziationen durchsetzen, die ihm von herkömmlichen Schäu-
men nachhängen. Gräfling ist in dieser Sache jedoch guter 
Dinge: Er sieht eine langsam, aber stetig steigende Akzeptanz 
von DLS, gestützt von den überwiegend positiven Einsatz- 
erfahrungen.

Alles in allem steht den Feuerwehren mit DLS ein weiteres Werk-
zeug zur Brandbekämpfung zur Verfügung. Die positiven Resul-
tate aus Versuch und Praxis belegen, dass er, richtig angewandt, 
gute Ergebnisse erzielen und dabei helfen kann, die Welt für 
Einsatzkräfte in vielen Fällen ein wenig einfacher machen kann.

Einsatz: Gefahrgutunfall 
Alexander Trenn, Fachberater Gefahrstofflagen Landesfeuer-
wehrverband Brandenburg, berichtete klar und reich bebildert 
über einen Gefahrguteinsatz auf der A 10 am 26.04.2016:
„Am 26. April 2016 um 12:42 Uhr versagte ein Reifen eines LKW, 
der in Richtung Polen unterwegs war, auf der A 10 am Kreuz 
Nuthetal. Der LKW durchbrach die Leitplanke, drehte sich um 
270 Grad und kam seitlich zu liegen. Innerhalb kürzester Zeit 
brannte der LKW. Zufällig anwesende Polizeibeamte retteten 
den Fahrer und sicherten die Einsatzstelle. Die Ladepapiere wur-
den nicht gesichert. Die Feuerwehren aus verschiedenen Ge-
meinden wurden zur Brandbekämpfung alarmiert. Nach kurzer 
Zeit stand fest, dass Gefahrstoffe im LKW geladen waren. Welche 
Stoffe, wusste man allerdings nicht. Die Brandbekämpfung 
wurde mit Wasser vorgenommen und während der Löschmaß-
nahmen die Papiere aus Polen angefordert. Nach Vorliegen der 
Papiere nahm der Einsatzleiter Kontakt mit dem Fachberater 
Gefahrstofflagen Dipl.-Ing. Alexander Trenn auf, der bereits auf 
die Gefahren durch Fluorwasserstoff hinwies. Der LKW war bis 
etwa 15 Uhr ausgebrannt und vollständig zerstört. Um etwa 
15:30 Uhr wurde der Fachberater vor Ort angefordert und konnte 
2 h später in einer Lageberatung der Einsatzleitung umfangrei-
che Informationen und Sicherheitshinweise geben. Es zeigte 
sich, dass die Ladung aus 3,5 Tonnen Chemikalien und Gemi-
schen bestand, die bereits im kalten Zustand chemisch reagier-
ten und Fluorwasserstoff bildeten. Daher war der Transport-LKW 
auch als Kühllaster ausgeführt. Fluorwasserstoff ist eine der 

Alexander Trenn
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giftigsten technischen Produkte und lebensgefährlich in jeder 
Form des Kontaktes. In Auswertung von Fotos des Brandgesche-
hens konnte der Fachberater eine sehr ausgedehnte Fluorwas-
serstofffreisetzung feststellen und gleichzeitig auch, dass die 
meisten Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung Kontakt mit 
dem Stoff hatten. So empfahl er, alle während des Brandes 
Anwesenden von Feuerwehr, Polizei, Autobahnmeisterei und 
Abschleppunternehmen umgehend ärztlich untersuchen zu las-
sen, um Gesundheitsgefahren auszuschließen. Ein größerer 
MANV-Einsatz für die Sanitätseinheiten wurde ausgelöst und 
rund 100 Kameraden gesichtet, dekontaminiert und in mehrere 
umliegende Krankenhäuser verbracht. Weiterhin empfahl der 
Fachberater, nichts an der Einsatzstelle zu berühren oder gar zu 
bergen, da alles vor Ort, einschließlich des Löschwassers mit 
hohen Konzentrationen Fluorwasserstoff kontaminiert ist. Er 
empfahl die Einsatzstelle systematisch mit Calcium- oder Mag-
nesiumchlorid-Lösung zu dekontaminieren. Dabei würde das 
wasserlösliche Fluorid in unlösliches Calcium- oder Magnesium-
fluorid überführt und so völlig unschädlich gemacht. In Abstim-
mung mit dem Umweltamt wurde diese Maßnahme dann ange-
gangen, wozu Magnesiumchlorid-Lösung, von der in einer nahe 
gelegenen Autobahnmeisterei rund 120 Tonnen zur Verfügung 
standen, genutzt wurde. Ab Mitternacht waren alle Vorbereitun-
gen abgeschlossen und es begann eine einmalige Aktion, die 
Feuerwehrleute unter CSA ausführten. Die gesamte Autobahn 
musste auf ca. 200 m Länge vollständig mit Magnesiumchlorid-
Lösung eingesprüht werden. Eine besondere Schwierigkeit be-
reitete dabei der LKW, der nur noch aus kleinen Teilen und 
vielen Platten mit scharfen Kanten bestand. Jedes Teil, der ge-

samte Brandschutt und alle Bauteile der Autobahn mussten von 
allen Seiten mit der Lösung dekontaminiert werden. Diese Ar-
beiten dauerten bis gegen 7 Uhr morgens. Dann begann die 
Bergung der Teile, der LKW, das wurde jetzt klar, war von der 
ausgetretenen Säure vollständig zerstört, es gab keine einheit-
liche Struktur mehr. Nach weiteren 6 Stunden waren die Ber-
gungsmaßnahmen so weit, dass die LKW-Reste auf einen Tief-
lader verladen werden konnten. Die Nachreinigung der Fahr-
bahn war dann bis gegen 19 Uhr geschafft. Es wurden für den 
Einsatz 75 Chemikalienschutzanzüge gebraucht und es waren 
insgesamt 600 Einsatzkräfte aus vier Landkreisen und zwei 
kreisfreien Städten vor Ort. Es handelte sich um den größten 
Gefahrstoffeinsatz in der Geschichte des Bundeslandes Bran- 
denburg.“

Vorbeugender Brandschutz
Dem letzten Vortrag in Bad Dürkheim 2018 war wieder das 
Thema „Vorbeugender Brandschutz“ gewidmet. In bekannter 
Weise wurden die zahlreichen Änderungen, Neuerungen und 
Probleme im vorbeugenden Brandschutz vorgestellt und damit 
die Arbeit der Mitglieder im gleichnamigen Fachbereich darge-
stellt. Wieder gab es einiges zu berichten, mit einer Verände-
rung: Statt Gerhard Fröhling, der dieses Jahr leider verhindert 
war, übernahmen die beiden stellvertretenden Fachbereichs-
leiter Maike Vahrenhorst und Stefan Deschermeier die Bericht- 
erstattung.
 
So begann Deschermeier gleich auch mit dem Thema Löschwas-
ser-Rückhaltung als Folge der neuen Bundes-Anlagen verordnung 
(AwSV). Geplant ist, dass das Thema Löschwasser-Rückhaltung 
nun fest im Wasserrecht verankert wird. Somit sollen Löschwas-
serrückhaltungen zukünftig durch die Sachbearbeiter der Was-
serbehörden und durch die Sachverständigen nach Anlagenver-
ordnung geprüft und abgenommen werden. Die als technische 
Baubestimmung eingeführte Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie 
(LöRüRl) soll damit aufgelöst werden oder zu mindestens in die 
Bundes-Anlagenverordnung einfließen. Deschermeier erläuter-
te, dass die Planungen bereits beim Bundesumweltministerium 
angelaufen seien und mit einer Umsetzung in 2019 gerechnet 
werden könne. Daneben berichtete Deschermeier von Themen 
wie „Brandschutzbeauftragte in Bürogebäuden“, Prüfanforde-
rungen von Anlagen, der neuen MVV TB, dem Leitfaden Umwelt-
schonender Einsatz von Löschschäumen, den DGUV CO2-Löschern 
und der ASR A2.2. Beim letzten Punkt bat er den Vorsitzenden 
des Bundesverbandes Betrieb licher Brandschutz konkret darum, 
sich dafür einzusetzen, dass die ASTA-Empfehlung bis zur end-
gültigen Klärung zurückge zogen wird (siehe Seite 6).

In abwechselnder Weise mit Deschermeier berichtete Vahren-
horst über die Themen Überarbeitung Industriebaurichtlinie, 
Sachverständigenprüfung im Explosionsschutz, Industrie 4.0 – 
Erfahrungsaustausch mit GDV sowie neue Speichertechnologien 
und Ladestationen.
 
Dem Fachbereich Vorbeugender Brandschutz wird es auch in 
Zukunft nicht langweilig werden. Anhand der Themenvielfalt 
und der Komplexität ist der Aufwand zur Bearbeitung und Be-
gleitung im Fachbereich Vorbeugender Brandschutz enorm. Ak-
tive Mitarbeit wird also immer wichtiger und sollte auch zukünf-
tig eine Selbstverständlichkeit der Unternehmen sein. Lediglich 

Brandbekämpfung am LKW; zwei Trupps im Einsatz

Das Ausmaß …
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Was noch so war …
Untersuchung zu 130 fluorhaltigen und fluorfreien 
Schaummitteln 
Mit der Herausforderung, von fluorhaltigen auf fluorfreie 
Schäume umstellen zu müssen, sind die Feuerwehren selbst 
freilich nicht alleine: Auch die Hersteller und Betreiber von 
Löschanlagen sind gezwungen, sich mit dieser anspruchsvol-
len Thematik auseinanderzusetzen. Jens Stubenrauch fasst 
die Erkenntnisse in seinem Bericht auf Seite 12  zusammen.

Umgang mit PFT-belastetem Material: 
Der Umgang mit PFT-belastetem Material, das im Zuge der 
Verwendung von fluorhaltigen Schaummitteln anfällt, war das 
Thema eines Vortrags von Dipl.-Ing. Martin Cornelsen von 
der Cornselen Umwelttechnologie GmbH. Er stellte eine effi-
ziente und umweltschonende Lösungen zur Reinigung von 
Behältern, Ausrüstungen und Wasser vor. Sein ausführlicher 
Beitrag folgt in Heft I/19.

Zügig Ressourcenmangel ausgleichen
Carl-Werner Schmidt, aktuell in der Task Force Beschaffungs-
wesen der Bundeswehr tätig, beschreibt den Weg der Bundes-

wehr, um hier die gesetzlichen Schutzaufgaben des Brand-
schutzes sicherzustellen. Seinen Bericht finden Sie in Heft 
I/19.

PSA-Auswahl – neues Konzept 
Marcel Schwerdtner, noch Student und MA in der WF Henkel 
in Düsseldorf, beschreibt den Prozess der PSA Beschaffung als 
strukturierten transparenten Prozess im nächsten Heft.

Intermezzo
Patrick Reschke (Datenvisualisierung als Arbeitsinstrument 
für WF, Gamification in der Ausbildung), seinen Beitrag lesen 
Sie auf Seite 9. 

Uwe Lülf (Spezifizierung erfolgsrelevanter Qulitätskriterien 
bei der Feuerwehrorganisation) und Christoph Wachholz 
(Sachstand zur zukünftigen Verordnung für betriebliche Feu-
erwehren in NRW) hielten spannnende Kurzvorträge.

Arbeitskreis Atemschutz 
Der AK Atemschutz ist sehr aktiv. Horst Widder wird von nun 
an regelmäßig über Themen in der Info berichten. Er beginnt 
in diesem Heft auf Seite 18.

über diesen kurzen fachlichen Austausch im Fachbereich sind 
die komplexen Zusammenhänge noch zu erkennen und für die 
Betroffenen aufzuarbeiten. Deshalb der Appell von Deschermei-
er: „Machen Sie doch bitte einfach mit!“

Fazit
Jedes Jahr wird aufs Neue deutlich, welch wichtige Themen der 

WFVD für seine Unternehmen und Kunden diskutiert und öffent-
lich vertritt. 
Nach dem Symposium ist vor dem Sympoisum: Bis September 
2019 werden manche Themen abgeschlossen sein, andere mehr 
oder weiter im Fokus stehen. Bei allem geht es doch immer 
darum, Expertenmeinungen zu bündeln und klare Aussagen zu 
formulieren, die rund um die Sicherheit von Unternehmen und 
Kunden optimierend wirken.  

Die Aussteller beim Symposium setzen immer neue Maßstäbe.
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Redaktion WFV NRW

Zum ersten Mal beging NRW seinen Geburtstag am ersten 
Septemberwochenende mitten im Ruhrgebiet, passend zum 
Ende des Steinkohlebergbaus am Jahresende. 

Zahlreiche Leistungsshows rundeten das Programm ab. Polizei, 

Feuerwehr, Bundeswehr und Hilfsorganisationen präsentierten 
sich auf der Blaulichtmeile in Essen. Lebendig und bunt ging es 
zu bei den Fahrzeugvorführungen, bei denen Andreas Kaltwas-
ser, Brandmeister der Werkfeuerwehr Currenta am Standort Dor-
magen, den Turbolöscher, stellvertretend für Spezialfahrzeuge 
der Werkfeuerwehren, vorstellte. Spannend, vor allem für junge 
Leute. Nächstes Jahr wieder!

NRW feierte 72. Geburtstag mit Riesenparty in Essen:

Werkfeuerwehr zum Anfassen
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Von Stefan Meuter, WFV NRW

Der Arbeitskreis „Vorbeugender Brandschutz“ im WFV NRW 
unter der Leitung von Maike Vahrenhorst tagte erstmalig 
in den Räumlichkeiten der Daimler AG in Düsseldorf. 
 

Die Fokussierung auf landesspezifische Themen und entspre-
chende Kommunikation innerhalb des WFV NRW und die Bildung 
einer konstruktiven Grundlage für den bundesweiten Austausch 
im vorbeugenden Brandschutz – so lautet das Ziel des neuen 
Arbeitskreises. Marco Wietzorek (Evonik) wurde in dieser Sit-
zung zum stellvertretenden Leiter des Arbeitskreises gewählt. 

Der fachliche Austausch der Experten Helmut Bauz (Currenta 
GmbH&Co.OHG), Ingo Baxheinrich (Claas KGaA mbH), Danijel 
Begic (Lyondellbasell Industries), Thomas Braun (RWE Power 
AG), Leonhard Feske (Thyssenkrupp AG), Benjamin Heinemann 
(Evonik Industries AG), Marcus Lebioda (Aluminium Norf GmbH), 
Ralf Müllenmeister (Federal-Mogul), Ralf Rips (BASF), Burkhard 
Schenke (Siegfried Holding AG), Dirk Schleicher (Daimler AG), 
Marco Wietzorek (Evonik Industries AG), befasste sich mit den 
Themen Industriebaurichtline, Brandschutzbeauftragter, Ver-
ordnung Betriebliche Feuerwehren, Ausführung von Brandwän-
den, Löschwasserrückhaltung und die Neuregelung der DGUV 
„Betrieblicher Brandschutz“.

Vorbeugender Brandschutz:

Werkfeuerwehrverband NRW mit 
neuem Arbeitskreis

Redaktion WFV-Hessen

In einer Feierstunde bei Merck gratulierte der Leiter der 
Werkfeuerwehr und Vorsitzende des Werkfeuerwehrverban-
des Hessen Bernd Saßmannshausen am 27.09.2018, den 
erfolgreichen Absolventen des 24-wöchigen Grundlehr-
gangs und bedankte sich beim Prüfungsausschuss und den 
Ausbildern. 

Die Lehrgangsteilnehmer spendeten ihre „Lehrgangskasse“ für 
einen guten Zweck: Eine Summe von 735,00 Euro wurde an den 
gemeinnützigen Verein Paulinchen e. V. übergeben. Der Jahr-
gang 2015 des Ausbildungsberufes zur/zum Werkfeuerwehr-
frau/–mann steuerte 888,88 Euro bei. Der Werkfeuerwehrver-
band Hessen verdoppelte diesen Betrag und übergab die Spen-
den an den eingetragenen Verein Paulinchen. 

Dieser Verein berät und begleitet Familien mit brandverletzten 
Kindern in jeder Phase nach dem Unfall. Ziel ist es, für jedes 
brandverletzte Kind individuell die bestmögliche Versorgung zu 
erreichen und präventiv auf Unfallursachen hinzuweisen.

Spenden für einen guten Zweck:

Scheckübergabe an Paulinchen e. V.

Bernd Saßmannshausen und Absolventen bei der Schecküberreichung 
an Susanne Falk von „Paulinchen“.

Infos unter: www.paulinchen.de
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Von Ralf Geracik, Vorsitzender Werkfeuerwehrverband Sachsen e. V.

Bereits zum dritten Mal präsentierte sich der WFV Sachsen 
auf der Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophen-
schutz in Dresden als ideeller Aussteller.

Nachdem 2017 ein Aussteller- und Besucherrekord zu verzeichnen 
war, strömten auch in diesem Jahr wieder tausende in die Mes-
sehallen, wobe 2018 gab es ein großes Ausstellungsspektrum.

Ob es die Fahrzeuge und Ausstattungen der Hersteller waren 
oder Einsatzkleidung, Schutzausrüstung, Gefahrenabwehrsyste-
me, Hochwasserschutz, Medizintechnik oder die technische Hil-
feleistung – für jeden Feuerwehrmann war etwas dabei. Sicher-
lich spielt auch das millionenschwere Investitionsprogramm der 
sächsischen Staatsregierung dabei eine Rolle. 

Bei den Fachtagungen zu Atemschutz oder Hochwasserschutz 

konnte man sich über aktuelle Themen zusätzlich informieren. 
Brandschutz 4.0 ist nach wie vor auf dem Vormarsch. Auf dem 
Gebiet beschäftigen sich nicht nur Hersteller, sondern auch 
viele Feuerwehren wollten wissen, welche Fortschritte hier zu 
verzeichnen sind. 

So gab es u. a. einen Vortrag „Drohnen im Einsatz“, ein Thema 
welches auf Grund der diesjährigen Waldbrände an Bedeutung 
gewonnen hat. Immer wieder wurde in letzter Zeit berichtet, 
dass ein Betreten bestimmter Waldgebiete aufgrund der dort 
ursprünglich gelagerten oder vermuteten Munition nicht mög-
lich sei. Hier wäre der Drohneneinsatz hilfreich.

Auch am Stand des Werkfeuerwehrverbandes wurden viele Fach-
gespräche mit Besuchern und Firmen geführt.

Der Erfolg spornt an: Auch im nächsten Jahr wird sich der WFV 
Sachsen mit neuen Ideen auf der Messe präsentieren.

Heiko Jentzsch von der WF Flughafen Dresden im Fachgespräch am 
Stand der Werkfeuerwehr.

Heiko Jentzsch und Karl Spies

Messe Florian in Dresden:

Werkfeuerwehrverband Sachsen 
in Aktion

Symposium Berlin 
Das Symposium zur beruflichen Bildung im  
Feuerwehrwesen findet

vom 24. bis 25. Januar 2019 statt.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.wfvd.de

Bundesverband  
Betrieblicher Brandschutz 
– Werkfeuerwehrverband 
Deutschland e. V.
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Von Stefan Meuter, WFV NRW

„Körperliche Fitness ist eine der Grundvoraussetzungen für 
unseren Job – egal ob Angehöriger der Werkfeuerwehr 
oder bei den öffentlichen Feuerwehren. Und dass wir mit 
Ralf Sikorra ein Vorbild für diese Leistungsfähigkeiten in 
unseren Reihen haben, erfreut mich ganz besonders.“ be-
tont Christoph Wachholz, Leiter Brandschutz im Chempark 
Leverkusen und Vorsitzender des Werkfeuerwehrverbandes 
NRW.

Körperlich vollkommen erschöpft kommt Ralf Sikorra, Werkfeu-
erwehrmann im Chempark Leverkusen, ins Ziel. Die Muskeln 
brennen schon seit einer Weile, aber das gehört eben dazu, 
wenn man die wohl härteste Challenge der Welt macht. „Man 
muss seine Zähne zusammen beißen, dem Gegner geht es ja 
genauso.“ Als er seine Zeit sieht, kann er es kaum glauben – 
1:39 Minuten, neue persönliche Bestzeit. Prompt ist der Schmerz 
vergessen, die Freude über die eigene Leistungssteigerung ist 
größer. „Als ich vor sieben Jahren mit dem Sport angefangen 
habe, hätte ich nie gedacht einmal so eine Zeit zu erreichen.“ 
Bei der internationalen „FireFit Challenge“ in Kanada gewinnt 
er den vierten Platz. Und: So schnell wie Sikorra ist kein anderer 
Deutscher.

Die Challenge verlangt trainierten Feuerwehrmännern alles ab. 
In voller Ausrüstung, was ungefähr 30 Kilogramm Zusatzgewicht 
bedeutet, muss ein 20 Kilogramm schweres Schlauchpaket zu-
nächst einen Turm über drei Etagen hochgetragen werden. Oben 

angekommen ziehen sie ein weiteres ebenso schweres Schlauch-
paket hoch. Danach geht es die Treppe wieder runter. Aus Si-
cherheitsgründen muss jede Stufe einzeln genommen werden 

und die ganze Zeit eine Hand am Gelän-
der sein. Unten angekommen schnappt 
sich der Feuerwehrmann einen circa fünf 
Kilogramm schweren Hammer und muss 
damit ein 75 Kilogramm schweres Ge-
wicht 1,50 Meter nach hinten schlagen. 
Ist das geschafft, rennt er 30 Meter Sla-
lom zu einem mit Wasser gefüllten 
Schlauch, der wieder die 30 Meter zu-
rückgezogen werden muss, um dann mit 
dem Wasserstrahl ein Ziel zu treffen. Die 
letzte Herausforderung ist eine 80 Kilo-
gramm schwere Puppe, die 30 Meter rück-
wärts laufend ins Ziel gezogen wird.

Ralf Sikorra möchte zeigen, dass man 
auch mit über 50 noch fit sein kann. „Ich 
möchte ein gutes Beispiel sein und zei-
gen, wie leistungsfähig wir sind. Als Feu-
erwehrmänner sind wir alle fit, ich mache 
es nur für mich zum Sport und habe Freude 
an Höchstleistungen“, erzählt Sikorra. 

Werkfeuerwehrmann Ralf Sikorra wird bester deutscher Feuerwehrmann bei der 
internationalen „FireFit Challenge“ in Kanada:

So sehen Sieger aus

Ralf Sikorra beobachtet genau die Ergebnisse der anderen Teilnehmer.

Fast geschafft. Nur noch wenige Meter trennen Ralf Sikorra vom Ziel.



30 IV/2018

PERSONALIE

Lösungen in der Brandbekämpfung
iconos ® Klemmgleitring iconos ® Düsenschlauch iconos®ALLS Kettenfahrzeug

iconos® Vertriebs GmbH
 Tel.: 0203-741469 � www.iconos-system.com 

iconos ® Löschkugel

Ferngesteuerte Löschtechnik

Bei Geld fängt die Freundschaft an: 

Der Fachbereich Normung sucht  
neue Mitarbeiter
… denn einige Kollegen ziehen sich aus Altersgründen zurück

Durch die Vertretung von WFVD-Mitgliedern in der Gremien- 
und Normungsarbeit wird fachliche Ausgewogenheit gesi-
chert. Das führt dazu, dass: 

• ein Gegenpol zu Herstellerinteressen vorhanden ist, um 
Ressourcen (Wartungsintervalle, Aufwand, Anwender-
tauglichkeit, Erfahrungen) und damit Geld für die Unter-
nehmen zu sparen, 

• die fachliche Kenntnis im betrieblichen Brandschutz in 
den Normen festgeschrieben wird,

• die Qualität der Ausschussarbeit verbessert wird,

• bezahlbare und brauchbare Lösungen in Normen fest-
geschrieben werden,

• keine unnötigen Normen existieren (Deregulierung) und 
Flexibilität für betriebliche Belange vorhanden ist,

• anwenderbezogene Lösungen gefunden werden,

• der WFVD in den Gremien als Expertenverband wahr-
genommen wird,

• die Betriebe frühzeitig Informationen über neue Ent-
wicklungen erhalten und damit planen können,

• die Kompatibilität von Technik gewährleistet wird, um 
unnötige Aufwendungen für die Unternehmen zu 
vermeiden,

• fachliche Ansprechpartner für die Werkfeuerwehren vor-
handen sind (Know-How Weitergabe),

• die Teilnehmer sich fachlich weiterqualifizieren,

• die Unternehmen auf das Netzwerk der anderen Teilneh-
mer zugreifen können.

 

Wir suchen insbesondere für folgende 
Normungsgremien Mitarbeiter:
 
NA 031-01 „Handbetätigte Geräte für die Brand-
bekämpfung“
Das Thema Feuerlöscher bleibt spannend und ist für unsere 
Unternehmen ein wesentlicher Kostenfaktor!
 
NA 031-03-05 AA Arbeitsausschuss „Anlagen zur Lösch-
wasserversorgung einschließlich Wandhydranten“
Auch hier entstehen nicht unerhebliche Kosten für die Unter-
nehmen!

Bei Interesse wenden Sie sich an Dr. Frank Kämmer, Tel.: 
0152 58887346, oder nutzen Sie die Kontaktadresse auf un-
serer Homepage.

Bundesverband  
Betrieblicher Brandschutz 
– Werkfeuerwehrverband 
Deutschland e. V.
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Der alte und der neue Vorstand des WFV Saarland

Der neue Gesamt-Vorstand des WFV Saarland: (v.l.n.r.) Raimund  Bücher, 
Jörg Biehl, Frank Minor, Markus Zöllner, Gabi Kiefer, Michael Dörr, 
 Bastian Jung

Der ehemalige Vorsitzende Gregor Boden (links) mit Raimund Bücher 
(Mitte) und seinem Nachfolger Frank Minor.

Von Gabi Kiefer, WFV Saarland

Die saarländischen Werk- und Betriebsfeuerwehren sind 
zusammengeschlossen im Werkfeuerwehrverband Saarland, 
dem Verband Werkfeuerwehren und Betrieblicher Brand-
schutz Saarland. 60 Firmen sind darin vertreten. 16 dieser 
Betriebe unterhalten eine anerkannte Werkfeuerwehr und 
13 eine Betriebsfeuerwehr. Weiterhin haben 15 Firmen 
einen Brandschutzbeauftragten ernannt.

Am 20. September trafen sich die Mitglieder zu einer wichtigen 
Versammlung: Die komplette Neuwahl des Vorstandes stand an. 
Da sich der bisherige Vorsitzende Gregor Boden sowie der 
Schatzmeister Udo Hohlweck altersbedingt nicht mehr zur Wie-
derwahl antraten, stand ein Generationswechsel an.  

Doch zuerst ließ Boden in seinem letzten Tätigkeits bericht die 
zurückliegenden dreißig Jahre Revue passieren. Er bedankte er 
sich bei allen Mitgliedern für die gute Zusammen arbeit. An-
schließend wurde der Vorstand neu gewählt. Er setzt sich wie 
folgt zusammen:

1. Vorsitzender: Frank Minor (Dillinger)
2. Vorsitzender:  Michael Dörr (Saarstahl Völklingen)
Kassierer: Markus Zöllner (Minimax)
Schriftführer: Gabi Kiefer (Ford Werke Saarlouis)

Referat Ausbildung:  Michael Dörr (Saarstahl Völklingen)
Referat Technik: Jörg Biehl (Ford Werke Saarlouis)
Referat 
Vorb. Brandschutz: Bastian Jung (Dillinger)

Im Anschluss an die Wahlen wurden verdiente Mitglieder durch 
Raimund Bücher, Vorsitzender des WFV-Deutschland geehrt. Der 
langjährige Vorsitzende Boden wurde für sein Engagement für 
die Belange der saarländische Werk- und Betriebsfeuerwehren 
und seine Arbeit auf Bundesebene mit dem deutschen Feuer-
wehr-Ehrenkreuz in Gold und der silbernen Ehrennadel des deut-
schen Werkfeuerwehrverbandes ausgezeichnet.

Hohlweck wurde ebenfalls mit dem deutschen Feuerwehr-Ehren-
kreuz in Gold ausgezeichnet, Kiefer erhielt das deutsche Feuer-
wehr-Ehrenkreuz in Bronze. Weiterhin erhielten Bernd Antekeuer,  
Rudolf Wagner und Hohlweck die goldene Ehrennadel des saar-
ländischen Werkfeuerwehrverbandes.
 
Der neue Vorsitzende Frank Minor dankte im Namen des gesam-
ten Vorstandes allen Anwesenden für das entgegengebrachte 
Vertrauen. 

Gregor Boden nach 30 Jahren verabschiedet:

Werkfeuerwehren des Saarlandes 
wählen ihren Vorstand neu
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Zur Klarstellung, ob eine EU-Konformitätserklärung für 
Löschanlagen erforderlich ist und falls ja, welche Bedin-
gungen dafür erfüllt sein müssen, wurde von den stationä-
ren Fachgruppen im Bundesverband Technischer Brand-
schutz e. V. (bvfa) in Zusammenarbeit mit dem VdS ein Po-
sitionspapier erstellt (bvfa-Pos 2016-03 [02]).
 
Im Folgenden finden Sie einige Auszüge daraus:
Unter Löschanlagen im Sinne dieses Papieres zu verstehen sind 
z. B.:
 
•  Wasser-Löschanlagen (z. B. Sprinkleranlagen oder Wasser- 

nebel-Löschanlagen)

•  Gas-Löschanlagen

•  Pulver-Löschanlagen

•  Löschanlagen im Objektschutz

•  Sauerstoffreduzierungsanlagen.

1. Gesetzliche Verpflichtungen (Europa) 
Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbrin-
ger oder EU-Bevollmächtigte gemäß EU-Verordnung 765/2008, 
„dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in 
den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über 
ihre Anbringung festgelegt sind.“ Die CE-Kennzeichnungspflicht 
gibt es vor allem für Produkte, für die harmonisierte europäi-
sche Normen bzw. sogenannte ETAs, European Technical Assess-
ment, existieren. „Produkt“ kann zum einen das Bauteil einer 
Löschanlage und zum anderen die Löschanlage selbst sein.

2. Konformitätsbewertungsprozess
1. Normen und Richtlinien, die erfüllt sein müssen
Folgende europäische Richtlinien und zugehörige harmonisierte 
Normen finden typischerweise Anwendung (sofern zutreffend):

•  Bauproduktenverordnung
•  DIN EN 12094 – Reihe „Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen 

– Bauteile für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln“
•  DIN EN 12259 – Reihe „Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für 

Sprinkler- und Sprühwasseranlagen“
•  DIN EN 54 – Reihe „Brandmeldeanlagen“
•  Richtlinie für ortsbewegliche Druckgeräte
•  Druckgeräte Richtlinie
•  Niederspannungs-Richtlinie
•  EMV-Richtlinie
•  Maschinen-Richtlinie. […]

2.2.1.1 Bauproduktenverordnung […]
Die Leistungserklärung muss mindestens eine, kann aber auch 
alle wesentlichen Merkmale der harmonisierten Norm beinhal-
ten. Im Falle einer VdS-Bauteilanerkennung ist sichergestellt, 
dass alle Leistungsmerkmale nachgewiesen sind. […]
 
2.2.1.2 Richtlinie für ortsbewegliche Druckgeräte
Der Nachweis der Übereinstimmung mit der Richtlinie für orts-
bewegliche Druckgeräte (z. B. CO2-Flaschen in einer Löschmit-
telbatterie) erfolgt durch die Pi (π)-Kennzeichnung. Der Her-
steller nimmt die Pi (π)-Kennzeichnung vor, nachdem ein ent-
sprechendes Prüfverfahren erfolgreich stattgefunden hat.

2.2.1.3 Druckgeräte-Richtlinie […]
Bei Geräten höherer Kategorien können als Bedingung für das 
Anbringen des CE-Zeichens Einzelprüfungen, Baumusterprüfun-
gen oder ein Qualitätssicherungssystem erforderlich sein. Bei 
Geräten mit niedrigerem Risikopotential darf u.U. keine CE-
Kennzeichnung erfolgen, obwohl die Anforderungen der DGRL 
erfüllt werden.

2.2.1.4 Niederspannungs-/ EMV Richtlinie […]
Die EMV-Richtlinie gibt vor, in welcher Weise die elektromagne-
tische Verträglichkeit von elektrisch betriebenen Geräten be-
schaffen sein soll. Im Rahmen des Konformitätsbewertungsver-
fahrens werden diese in Laborversuchen geprüft. Anschließend 
stellt der Hersteller die EU-Konformitätserklärung aus und kenn-
zeichnet das Gerät mit dem CE-Zeichen.

2.2.1.5 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG […]
Im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens prüft und 
dokumentiert der Hersteller die Einhaltung der Anforderungen, 
stellt eine EU-Konformitätserklärung aus und kennzeichnet die 
Maschine mit dem CE-Zeichen.

2.3 Gesetzliche Verpflichtungen (Deutschland)

2.3.1 Herstellerpflicht: Risiko-/Gefahrenbeurteilung
Nach dem Produktsicherheitsgesetz darf ein Produkt nur in den 
Verkehr gebracht werden, wenn es so beschaffen ist, dass bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung oder vorhersehbarer Fehlan-
wendung Sicherheit und Gesundheit von Verwendern oder Drit-
ten nicht gefährdet werden. Um dies sicherzustellen, führt der 
Hersteller interne Beurteilungen, Berechnungen und Untersu-
chungen durch und setzt die Erkenntnisse daraus in der Ausle-
gung und Konstruktion des Produktes um. Als Teil der Anlagen-
dokumentation übergibt der Löschanlagenhersteller dem Be-
treiber die Betriebsanleitung, worin der sichere Betrieb der 
Anlage beschrieben wird.

CE-Konformitätsbescheinigungen 
von Löschanlagen
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Quality of the future

2.3.2 Betreiberpflicht: 
Gefährdungsbeurteilung
Der Unternehmer/Betreiber ist gesetzlich 
verpflichtet, Gefährdungen seiner Mitar-
beiter zu verhindern. Gemäß Betriebssi-
cherheitsverordnung muss er eine Ge-
fährdungsbeurteilung für die Arbeitsplät-
ze vornehmen. Dafür verwendet er unter 
anderem die Betriebsanleitung des Her-
stellers mit den darin enthaltenen 
Sicherheitshinweisen.

Der Unternehmer/Betreiber ist verant-
wortlich für die Umsetzung der erforder-
lichen Maßnahmen zur Vermeidung von
Gefährdungen der Mitarbeiter.
 

3. Anwendung auf 
 verschiedene Lösch-
anlagentypen […]

Die Umsetzung erfolgt je nach Art der 
Löschanlage sehr unterschiedlich. 
Sprink ler anlagen oder Kleinlöschanlagen 
erfordern in der Regel keine Konformi-
tätserklärung nach der Druckgerätericht-
linie. Bei Gaslöschanlagen hingegen, die 
in höhere Kategorien nach der Druckge-
räterichtlinie fallen, wird regelmäßig das 
CE-Zeichen für die Rohrleitungsanlage 
oder die gesamte Löschanlage ange-
bracht und eine entsprechende Konfor-
mitätserklärung ausgestellt.
 

4. Spezielle Anlagen […]
Löschanlagen, die nicht höher als in Ka-
tegorie I der Druckgeräterichtlinie einge-
stuft sind und als Sicherheitsbauteil in 
Maschinen eingebaut werden, sind aus 
dem Anwendungsbereich der Druckge-
räte richtlinie ausgenommen. Die Maschi-
nenrichtlinie gilt dann in vollem Umfang 
für derartige Geräte. Beispiele hierfür 
sind Löschanlagen im Objektschutz 
(Kleinlöschanlagen). 
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DIN EN 16712-4 Tragbare Geräte zum Ausbringen von Lösch-
mitteln, die mit Feuerlöschpumpen gefördert werden – Trag-
bare Schaumgeräte – Teil 4: Leichtschaum-Generatoren PN 
16; Deutsche Fassung EN 16712-4:2018
Download: 82,60 EUR

DIN 14927 (2018-11) Feuerwehr-Haltegurt mit Zweidorn-
schnalle und Karabinerhaken mit Multifunktionsöse – An-
forderungen, Prüfung, Kennzeichnung
Download: 68,30 EUR

DIN 14927 gilt zusammen mit DIN EN 358 für Feuerwehr-Halte-
gurte (FH) Typ A und Typ B mit Zweidornschnalle und legt deren 
Anforderungen und Prüfungen unter Berücksichtigung feuer-
wehrspezifischer Notfalleigenschaften fest.

Die Änderung der Norm DIN 14927:2015-05 wurde notwendig, 
um weitere Varianten in den Gurtgrößen aufzunehmen, Anfor-
derungen an die Prüfung umzuformulieren, die wiederkehrende 
Prüfung in die Gebrauchsanleitung zu verschieben und norma-
tive Verweisungen und Literaturhinweise zu aktualisieren.
 

Normen für die Feuerwehr im Herbst 2018

Entwürfe des FNFW:

E DIN EN 12259-14 Ortsfeste Löschanlagen – Bauteile für 
Sprinkler- und Sprühwasseranlagen – Teil 14: Sprinkler für 
die Anwendung im Wohnbereich; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 12259-14:2018
Download: 147,20 EUR

Normen des FNFW:

DIN EN 54-5 Brandmeldeanlagen – Teil 5: Wärmemelder; Punkt-
förmige Melder; Deutsche Fassung EN 54-5:2017+A1:2018
Download: 147,20 EUR

DIN EN 54-7 Brandmeldeanlagen – Teil 7: Rauchmelder; 
Punktförmige Rauchmelder nach dem Streulicht, Durch-
licht, oder Ionisationsprinzip; Deutsche Fassung EN 
54-7:2017:2018
Download: 169,80 EUR

Normen für die Feuerwehr

In der Weihnachtsausgabe des Exinfo Newsletters 04/2016 
hat das Referat Explosionsschutz der Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) Informatio-
nen zum Einsatz von Hörgeräten und Cochlea-Implantaten 
(Hörprothesen für Gehörlose, deren Hörnerv nicht funkti-
onsgestört ist) in explosionsgefährdeten Bereichen veröf-
fentlicht. Sie hat folgenden Wortlaut:

„Sollen Hörgeräte oder Cochlea-Implantate im explosionsge-
fährdeten Bereich getragen werden, so ist zu überprüfen, ob sie 
wirksame Zündquellen enthalten. Diese Überprüfung muss auch 
die Ex-Zone, in der das Hörgerät oder das Cochlea-Implantat 
getragen werden soll, berücksichtigen. Eine Handlungsanlei-
tung hierzu wurde in Zusammenarbeit mit der Industrie, den 
Herstellern von Hörgeräten und der Kommission für Elektrotech-
nik erarbeitet.

Demnach können hinter dem Ohr oder im Ohr getragene Hörge-
räte und externe Teile von Cochlea-Implantaten in Zone 2 und 

Zone 22 grundsätzlich verwendet werden. Zusatzgeräte wie 
Funkfernsteuerungen müssen vor dem Einsatz in Zone 2 bzw. 
Zone 22 von einem Spezialisten beurteilt werden.

Für die Verwendung in Zone 1 und Zone 21 muss gewährleistet 
sein, dass Hörgeräte bzw. die externen Teile von Cochlea-Im-
plantaten sicher im oder hinter dem Ohr bzw. am Kopf befestigt 
sind, dass die externen Teile von Cochlea Implantaten sicher 
miteinander verbunden sind, und dass die Batterien bei Stößen 
nicht aus dem Gehäuse fallen können.

Tätigkeiten, wie An- und Ablegen des Hörgerätes oder Cochlea-
Systems, Batteriewechsel, Ein- und Ausschalten, Funktionsein-
stellung und Programmierung sowie das Aufladen eines ggfs. 
vorhandenen Akkus dürfen nur außerhalb explosionsgefährdeter 
Bereiche durchgeführt werden.“

Wir bitten um Beachtung und Aufnahme dieses Punktes in der 
Explosionsschutzdokumentation. 

Einsatz von Hörgeräten und 
 Cochlea-Implantaten in explo-
sions gefährdeten Bereichen
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Von Richard Bonn (Mitglied des Prüfungsausschuss IHK Frank-
furt, Sprecher des Facharbeitskreises Ausbildung des Werkfeuer-
wehrverbandes Hessen, Leiter Jobtraining der WF Merck KGaA)

Bei der diesjährigen praktischen Abschlussprüfung zum 
Ausbildungsberuf Werkfeuerwehrmann/-frau wurde eine 
Prüfung vorbereitet, die einer besonderen Erwähnung be-
darf, denn der Prüfungserstellungsausschuss der IHK 
Frankfurt hatte in mehreren Sitzungen entschieden, die 
praktische Prüfung in Form einer „Stationsprüfung“ durch-
zuführen. Das hatte zur Folge, dass insgesamt 24 Helfer 
für die Vorbereitung benötigt wurden.

Fünf Azubis aus den technischen Berufen der Fa. Merck waren 
die zu rettenden Personen auf dem Dach eines mehrgeschossi-
gen Gebäudes. Die IHK Frankfurt hatte 20 Prüfer für diese Prü-
fung eingesetzt. Vor Ort waren auch Besucher aus anderen Bun-
desländern (Saarland und Baden Württemberg), die vor der 
Einführung der Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann/-frau ste-
hen. 19 Prüflinge, davon zwei Frauen, kamen von den Ausbil-
dungsbetrieben Merck KGaA, Fraport AG, Hannover Airport, In-
fraServ Höchst, Evonik Worms, Evonik Darmstadt, Evonik Hanau 
und Heraeus Hanau. 

Prüfungskriterien
Der Bewertungsbogen wurde für alle Arbeitsproben gleich ge-
staltet. Man hat sich auf fünf Bewertungskategorien geeinigt, 
die nach unterschiedlichen Kriterien bewertet wurden:

• Kommunikation 
• Teamverhalten
• Handhabung und Einsatzmittel
• Arbeitssicherheit 
• Fachgespräch 

Auf Basis dieser Faktoren wurde ein Bewertungsbogen erstellt, 
der für alle Funktionen und Arbeitsproben auf Jahre hin unver-
ändert genutzt werden kann. Dazu musste der Erstellungsaus-
schuss für jede Arbeitsprobe und jede Funktion einen Orientie-
rungsbogen erstellen. Anhand der fünf Bewertungskategorien 
wurden den Prüfern Vorgaben zur Bewertung der einzelnen Kri-
terien gegeben. Anhand der so ermittelten Punkte und Faktoren 
kam man zu dem bekannten IHK-Ergebnis. Der Erstellungsaus-
schuss erhoffte sich eine vergleichbare Bewertung der einzel-
nen Funktionen durch unterschiedliche Prüfer.

Prüfungsablauf
Brandbekämpfung in einem Gebäude
Bei der Arbeitsprobe „Brandbekämpfung" wurde ein Brand in 
einer verrauchten Speditionshalle angenommen in der eine 

 Person vermisst wird (die einzelnen Trupps wurden mit Atem-
schutz-Simulations-Schildern über die Atemschutzmaske aus- 
gestattet).

Die Kommunikation lief per Digitalfunk zum Prüfer. Jedem 
Trupp/Prüfer wurde eine eigene Funkgruppe bereitgestellt. 
Jeder Verteiler war durch einen Helfer besetzt. Die 10 „Spedi-
tionshallen“ waren mit Absperrgittern und Holzpaletten abge-
grenzt. Der Zugang zu den einzelnen Speditionshallen war mit 
Paletten und Rauchvorhang begrenzt.

Personenrettung vom Dach eines Gebäudes über 3-teilige 
Schiebeleiter
Bei der Arbeitsprobe Personenrettung vom Dach wurde wieder 
ein Brand in einem Gebäude angenommen, eine Person hat sich 
auf das Dach geflüchtet, der Fluchtweg ist verraucht. Die Ret-
tung der Person erfolgte über eine dreiteilige Schiebleiter vom 
Dach. Geprüft wurde der Angriffstrupp, die übrigen Prüflinge 
mussten den Wassertrupp zur Unterstützung stellen.

IHK Prüfung des Ausbildungsjahrgangs 2015 zum/zur Werkfeuerwehrmann/-frau 
am 28.09.2018 in Darmstadt:

Von Station zu Station

Die zu rettende Person steigt gesichert die Leiter herab.
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Danach tauschten beide Trupps ihre Aufgaben, so wurde der 
Wassertrupp zum Angriffstrupp und wurde ebenfalls geprüft.
Entwickelt wurde auch hier vom Bereitstellungsplatz nach dem 
Befehl des Prüfers. Insgesamt wurden fünf Menschenrettungen 
gleichzeitig durchgeführt. Nach Sichern und Anlegen der Siche-
rungsleinen wurden die zu rettenden Personen über die Leiter 
nach unten geführt.

Arbeitsprobe „Technische Hilfeleistung und ABC-Einsatz“
Diese beiden Arbeitsproben (jeweils fünf Prüfungen TH und 
ABC) wurden parallel in der „Speditionshalle“ durchgeführt. 
Anschließend wurden die Angriffstrupps in der anderen Arbeits-
probe geprüft.

Technische Hilfeleistung: 
Eine Person (Dummy) war mit dem Unterkörper unter einer 
Tankpalette eingeklemmt, die Rettung erfolgte mit einem He-
bekissen. Entwickelt wurde nach dem Einsatzbefehl durch den 
Prüfer vom Bereitstellungsplatz.

ABC-Einsatz
Die angenommene Lage war die Leckage eines 200 l Fasses mit 
Methanol. Die Aufgaben des Angriffstrupps bestand im Eindei-
chen, Abdichten, Umpumpen und Sichern des Bereitstellungs-
platzes. Bei dieser Arbeitsprobe zeigte sich, dass der Angriffs-
trupp eine Unterstützung beim Anreichen und Vorbereiten der 
Umpumpgerätschaften und des Erdungsmaterials zum Ableiten 
der statischen Aufladung benötigte.

Bei allen Arbeitsproben wurde auch der Rück- bzw. Abbau mit-
bewertet. Den Abschluss bildete jeweils ein Fachgespräch von 
maximal fünf Minuten. Die Vorgabezeit der Prüfungsordnung für 
jede Arbeitsprobe sind 45 Minuten.

Feedback
Wir haben uns von den Prüflingen, Prüfern und Beobachtern ein 
Feedback geben lassen, das wir auszugsweise hier anführen:

„Die Prüfung empfand ich sehr angenehm. Wie in der Nachbespre-
chung schon angesprochen war die Vorbereitung für die Prüfer 
sehr positiv und hat den Ablauf vereinfacht.

Die enorme Logistik wurde hervorragend gelöst und man hatte 
immer an jeder Stelle einen Helfer und Ansprechpartner vor Ort.
Rundum gelungen…“
Markus Felber (IHK Prüfer)

„Die Prüfung war gegenüber 2017 deutlich schneller und von 
daher etwas einfacher für die Prüfer. Der Aufwand für den Aus-
richter der Prüfung erscheint mir allerdings sehr hoch. Ob das auf 
Dauer so durchgehalten werden kann, kann ich nicht genau be-
werten, ist aber meiner Meinung nach bei größeren Lehrgängen 
schwer durchzuziehen. Die Bewertungsmaßstäbe empfand ich als 
etwas sinniger als in 2017.“
Matthias Horn (IHK Prüfer)

„Die Unterlagen waren sehr gut, auch der überarbeitete Bewer-
tungsbogen war eine gute Verbesserung.
Ich glaube wir sind als Prüfungsausschuss auch weiterhin sehr gut 
aufgestellt und führen eine faire und hochwertige Prüfung durch.“
Stefan Weber (IHK Prüfer)

„In Art und Umfang mit einem sehr großen Aufwand vorbereitet 
in dieser Ausprägung habe ich bisher noch keine praktische Prü-
fung erlebt. Perfekte Vorplanung und Vorbereitung. Hat Spaß 
gemacht!“
Klaus Disser (IHK Prüfer)

„Eine sehr ausgewogene und gerechte Prüfung für jeden einzelnen 
Probanden. Die Einbeziehung von Wertigkeiten innerhalb der ein-
zelnen Prüfungsteile empfand ich als sehr gelungen. Kleinigkeiten 
kann man noch anpassen.
Eine natürlich personell, materiell und organisatorisch sehr auf-
wendige Prüfung. Dies ist aber auch dem breiten Spektrum an 
Ausbildung und Wissen geschuldet, dass den Azubis abverlangt 
wird. Aber, es hat sich gelohnt.
Tolle Organisation und Zeitplanung. Kann man bei diesem Hinter-
grund kaum besser machen.“
Henri Lachmann (IHK Prüfer)

„Durch die logistische Meisterleistung der Werkfeuerwehr Merck 
und weiteren unterstützenden Werkfeuerwehren wurde es allen 
Prüflingen ermöglicht, eine einheitliche Prüfung zu absolvieren. 
Da nur die Aufgaben des Angriffstrupps geprüft wurden, konnte 

Prüfer und Prüflinge schauen: Ist der Dummy frei? Der Angriffstrupp füllt mit Fasspumpe um.
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somit eine sehr gute Chancengleichheit dargestellt werden. Die 
Bewertung war hierdurch für alle gleich und die Ergebnisse auch 
miteinander vergleichbar. Im Gegensatz zur Laufbahnprüfung 
mD., wo alle Positionen geprüft werden, konnte durch dieses Prü-
fungsverfahren ein „Losglück“ ausgeschlossen werden. Ich würde 
mir wünschen, zukünftig die Abschlussprüfung Teil 2 zum 
Werkfeuerwehrmann/-frau nach diesem Verfahren durchzuführen. 
Dies wäre ein wichtiger Schritt zur Chancengleichheit, den ja Ab-
schlussprüfungen anderer Berufe auch mit sich bringen. Viele 
Grüße aus Stuttgart.“
Ingo Giessler (Beobachter)

„Zunächst wollte ich mich einmal für den reibungslosen Ablauf 
der Prüfung bedanken! Es hat, trotz der Aufregung, sehr viel Spaß 
gemacht!
Nun zur Prüfung: Die Prüfung war meiner Meinung nach, im Ver-
gleich zu den vorherigen Jahren, in denen Gruppenübungen ge-
prüft wurden, wesentlich fairer zu behandeln. Hier konnte man 
einen direkten Vergleich zwischen den Leistungsniveaus der Prüf-
linge genau bewerten.
Des Weiteren war der Ablauf der Prüfung einfach perfekt geplant 
und durchgeführt. Durch die Vielzahl der Helferinnen und Helfer, 
welche sich vor Ortbefunden haben und für den Auf- und Abbau 
der Prüfung zuständig waren, konnten wir als Prüflinge uns auf 
die eigentliche Prüfung vorbereiten und konzentrieren.“
Marco Henning (Prüfling)

„Durch den Vergleich der GAL-Abschlussprüfung (Gruppenprü-
fung) zur IHK-Abschlussprüfung, empfinde Ich die IHK-Prüfung 
wesentlich fairer. Jeder hat die gleichen Vorrausetzungen und 
muss nicht hoffen, eine entsprechende Position bei der Gruppen-
prüfung zu ergattern.“
Jannik Harmet (Prüfling)

„Erst einmal ein großes Dankeschön, dass wir unsere Prüfung bei 
der Firma Merck ablegen durften!
Mein großer Respekt gilt besonders dem Planungsausschuss, sowie 
ganz besonders den zahlreichen Helfern an diesem Tag!
Die „neue“ Prüfung empfand ich als eine sehr gelungene Art, 
Vergleichbarkeit in eine Prüfung solcher Art zubekommen. Hier 
konnte jeder zeigen, was er beherrscht und wo es vielleicht noch 
einmal Nachholbedarf gibt. Den zeitlichen Ansatz der Prüfung 
empfinde ich als sehr gut gelungen. Auch den Umfang der einzel-
nen Prüfung sehe ich als perfekte Umsetzung, um einen großen 
Teil der Arbeit eines Werkfeuerwehrmannes abzudecken. Auch das 
Umfeld für die Prüfungen passte, die Wege waren nicht zu weit 
und doch war genügend Platz, das Ganze umzusetzen.“
Moritz Busani (Prüfling)

„Ich empfand den Prüfungstag als sehr angenehm. Es war den 
ganzen Tag über eine ruhige und nette Atmosphäre zwischen den 
Prüfern und uns Prüflingen. Die Prüfer haben uns fair behandelt 
und keinen unnötigen Druck auf einen ausgeübt, sondern es wur-
den bei Bedarf eher ruhige und sachliche Worte gefunden um 
Kritik in positiver odernegativer Form aus zu sprechen.

Die Fachgespräche nach den Prüfungen wurden auch auf einer 
guten kameradschaftlichen Basis geführt. Es wurde einem nicht 
das Gefühl vermittelt am Pranger zu stehen und von einer dienst-
älteren und ranghöheren Person verhört zu werden. Ganz im Ge-
genteil, es waren Gespräche und Befragungen unter Feuerwehrkol-
legen, bei denen die Prüfer uns wichtige Tipps für den weiteren 
Dienst mit auf den Weg gaben und Fehler aufdeckten, um diese 
in Zukunft vermeiden zu können. Die Prüfer waren auch bei jeder 
Prüfung sehr aufmerksam. Ich denke das Gefühl ausreichend ge-
prüft worden zu sein hat jeder von uns.“
Rune Häußer (Prüfling)

Abschlussbild GAL
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Zahlen – Fakten
IHK Prüfung zum Werkfeuerwehrmann/-frau
Ausbildungsjahrgang 2015
Am 28.08.2018 von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
Der Vorbereitungsaufwand zu dieser Stationsprüfung war 
erheblich. Ein paar Zahlen und Fakten, die der Veranstalter 
vorbereiten musste. Alleine die Personalressource von 800 
Stunden, ohne die Vorbereitung durch den Prüfungserstel-
lungsausschuss, ist erheblich.
Die Stationsprüfung mit der Prüfung von Angriffstrupps ist 
bei einer größeren Anzahl von Prüflingen nur in optimierter 
Form möglich.

Prüflinge: 19, davon 2 WF-Frauen
Ausbildungsbetriebe:  Merck KGaA, Fraport AG, Hanno-

ver Airport, InfraServ Höchst, 
Evonik Worms, Evonik Darm-
stadt, Evonik Hanau, Heraeus 

Prüfer:  20 rote Westen
IHK Frankfurt: 2
Zu rettende Personen: 6
Helfer: 24 lila Westen
Gäste: 7 gelbe Westen
Verpflegung: 80 Personen
Löschfahrzeuge:  5
Dummys:  10
Paletten:  600
Fässer:  20
Absperrgitter:  70
Schlauchtragekörbe: 20
PA mit Maske: 20
Atemschutz- 
simulations-Schild: 20
Arbeitsstunden
Prüfer, Helfer, Vorbereiter: 800 Stunden

„Ich fand es bemerkenswert, mit welchem Aufwand und mit wie 
viel Personal die Prüfung vorbereitet und auch durchgeführt 
wurde. Alleine die 600 Euro-Paletten und 20 Prüfer, die vor uns 
standen, werden wir wahrscheinlich so schnell nicht mehr verges-
sen. Der Prüfungstag war sehr gut organisiert und ist meiner Mei-
nung nach auch reibungslos durchgeführt worden. Die jeweiligen 
Prüfungsabschnitte waren gut vorbereitet und somit auch gut-
durchführbar gewesen. Lediglich durch die Computerpanne muss-
ten wir dann am Ende doch etwas enttäuscht ohne Rückmeldung 
zu dem Tag nach Hause gehen.“
Alexander Eitzeroth (Prüfling)

Ausblick
Aufgrund der demographischen Entwicklung in den letzten Jah-
ren waren die Werkfeuerwehren gezwungen, neben der her-
kömmlichen Ausbildung nach APVO-WFw einen dreijährigen 
Ausbildungsberuf zum/zur Werkfeuerwehrmann/-frau zu schaf-
fen. Seit 2010 wird danach ausgebildet. Da sich dieses Erfolgs-
modell auch bei den Berufsfeuerwehren etabliert hat, hat der 
Hessische Innenminister Peter Beuth in seinem Schreiben vom 
19.Juli diesen Jahres an das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie auf Anraten unseres Landesbranddirektor Harald 
Uschek um eine neue Berufsbezeichnung gebeten. Damit die 
Werkfeuerwehren, Berufsfeuerwehren und Feuerwehren mit 

hauptamtlichen Kräften danach Ausbilden können, hat er um 
die Einführung der alleinigen neuen Berufsbezeichnung: 
„Feuerwehrmann/-frau“ gebeten.

Der Werkfeuerwehrverband unterstützt diese Initiative, da in-
haltlich keine Veränderung vorgenommen wird. Das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie hat mit Schreiben vom 27. 
Juli 2018 dieses Vorhaben unterstützt und hat die Spitzenver-
bände um Stellungnahme gebeten.

In Hessen haben sich die Einstellungszahlen für den Jahrgang 
2019 auf 55 Azubis erhöht. Die Ausbildungskapazität ist damit 
wieder an eine Höchstgrenze gestoßen. Wir bilden unsere Azu-
bis im Grundausbildungslehrgang an den Ausbildungsstellen WF 
Fraport und InfraServ Höchst aus. Damit wir auch in Zukunft 
dem Ausbildungsbedarf gerecht werden, hat der Vorsitzende des 
Werkfeuerwehrverbandes Hessen eine Perspektivgruppe einbe-
rufen, an denen die beiden Ausbildungsstellen, WF InfraServ 
und WF Fraport, sowie die Berufsschule Werner Heißenberg und 
die Hessische Landesfeuerwehrschule sowie die AGBF teilnimmt. 
Auch wird ein zweiter Einstellungstermin im Kalenderjahr 
 geprüft. 
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Aufnahme des Lehrbetriebs

Ende 2016 konnte der erste Lehrgang stattfinden. Sieben Wo-
chen lang wurden Mitarbeiter aus den integrierten Leitstellen 
in Bayern im sogenannten Feuerwehrmodul 1 geschult.
Der Lehrgangsplan für 2017 wurde ab der zweiten Jahreshälfte 
2016 erstellt und publik gemacht.

Im Frühjahr 2017 konnte dann der erste Lehrgang „Weiterbil-
dung für Gruppenführer“ durchgeführt werden. Welche Aufga-
ben hat ein Gruppenführer? Erkundung, Einsatzziel, was sind 
Fehler und was ist ein Problem? In verschiedenen theoretischen 
Unterrichtseinheiten konnten die Teilnehmer schon auf vorhan-
denes Wissen zurückgreifen. Aber auch durchaus andere Heran-
gehensweisen an verschiedene Einsatzproblematiken wurden 
gelehrt. In ständig durchgeführten Gruppenarbeiten mit an-
schließenden Vorstellungsrunden wurde Wissen übergreifend 
vermittelt. Ein weiterer sehr wichtiger Lehrgangsanteil beschäf-
tigte sich mit dem Abarbeiten von Einsatz- und Planübungen. 
Da es sich bei den Teilnehmern um erfahrene Gruppenführer von 
haupt- und nebenberuflichen Werkfeuerwehren handelte, wur-
den hier durchaus anspruchsvolle Einsatzszenarien vorbereitet. 
Das Feedback war durchweg sehr positiv. Vor allem das vonein-
ander Lernen, im Unterrichtsgespräch oder auch bei den jewei-
ligen Einsatznachbesprechungen, wurde von den Teilnehmern 
als sehr positiv bewertet. Aufgrund der Nachfrage konnte im 
Sommer 2017 ein zweiter Lehrgangstattfinden.

Das Ausbildungs- und Kompetenzzentrum hat durch das bayeri-
sche Staatsministerium des Inneren die Berechtigung, die Aus-
bildungsinhalte der FwDV 2 (Ausnahme Verbandsführer) zu ver-
mitteln. Somit konnten auch zwei Gruppenführerlehrgänge für 

Von Alfred Kronwitter, WFV Bayern

„Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein 
das Durchhalten“ (Katharina von Siena). 
Wie man aus einer leerstehenden Eissporthalle eine Aus-
bildungseinrichtung für Feuerwehren entstehen lassen 
kann, zeigt das Beispiel der Gemeinde Burgkirchen (siehe 
auch Artikel in der WFV-Info 2016).

Die Idee wurde Ende 2015 geboren. Nach der Erstellung eines 
Business-Plans und der Genehmigung durch die Geschäftslei-
tung konnte mit den Planungen für die Renovierung und dem 
Verhandeln eines Mietvertrages begonnen werden.
Die umfangreichen Restaurierungsarbeiten dauerten daraufhin 
bis ins vierte Quartal 2016 an. 
Fachleuten und der interessierten Öffentlichkeit wurde im Rah-
men eines organisierten „Blaulichttages“ die Einrichtung vor-
gestellt und gleichzeitig offiziell eröffnet.

Erfahrungen aus dem Lehrgangsbetrieb des neuen Ausbildungs- und Kompetenz-
zentrums für Feuerwehren in Gendorf:

Lebenslanges Lernen für die 
 Einsatzkräfte

Fahrzeugausstellung beim „Blaulichttag“ im Juni 2018Ehemalige Kälteanlage zur Darstellung einer chemischen Anlage
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Gefahrgutübung im Außenbereich des AusbildungszentrumsUnfallszenario beim „Blaulichttag“. Übung des Zusammenspiels zwi-
schen Feuerwehr und Rettungsdienst

freiwillige Feuerwehren angeboten werden. Die Ausbildungsin-
halte wurden vorab mit der staatlichen Feuerwehrschule Gerets-
ried abgestimmt, von der auch die notwendige Prüfung abge-
nommen wurde. Alle Teilnehmer haben mit Erfolg bestanden. 
Eine Besonderheit war unter anderem, dass ein durchgeführter 
Lehrgang in „Abendschule“ angeboten wurde. Dies bedeutete, 
dass die Teilnehmer jeweils zwei Mal Montag und Mittwoch von 
18:00 Uhr – 22:00 Uhr und Samstag 08:00 – 17:00 Uhr Unter-
richt hatten. Die Prüfung wurde dann in der letzten Woche am 
Dienstagsabends absolviert. Mit diesem Angebot konnten die 
umliegenden freiwilligen Feuerwehren einen Teil des Bedarfes 
an Gruppenführern decken.

Zunehmendes Interesse an maßgeschnei-
derter Ausbildung
Auch die Nachfrage an individuellen Aus- und Fortbildungen 
steigt an. Schnelle, unbürokratische Hilfe, und auf den Kunden 
abgestimmte Unterstützung bei den verschiedensten Lehrinhal-
ten, sind große Stärken dieses neu entstandenen Ausbildungs-
zentrums. So wurde zum Beispiel seitens der Berufsfeuerwehr 
München der Auftrag erteilt, Mitarbeiter auf die neu angeschaff-
ten GWG in zwei jeweils drei Tage dauernden Lehrgängen zu 
schulen.

Die jährlich achtmal durchgeführten TUIS-Gefahrguttage wer-
den von verschiedensten Gefahrguteinheiten aus dem südlichen 
Bayern und Österreich mit großem Erfolg besucht. Das qualifi-
zierte Abarbeiten verschiedener Szenarien im Bereich Gefahr-
stoffe und Gefahrgut birgt für so manchen erfahrenen Feuer-
wehrangehörigen durchaus noch „Aha-Erlebnisse“.

Im laufenden Jahr ist die Auslastung bisher zufriedenstellend.
ber Einer höheren Nachfrage steht aber unter anderem noch der 
fehlende Bekanntheitsgrad entgegen. Daher wurde auf dem 
Symposium des Werkfeuerwehrverbandes Deutschland in Bad 
Dürkheim ein Messestand vorgestellt. Die durchgeführten Ge-
spräche waren für beide Seiten sehr informativ.

Im kommenden Jahr wird für das Thema „Gefahrstoff, Gefahr-
gut“ derzeit ein neuer Lehrgang geplant. Zum einen wird es 
einen Vollzeit-Lehrgang geben, bei dem der Teilnehmer auch 
das Zertifikat „Freimessen“ erlangen kann. Zum anderen sollen 

auch die umliegenden freiwilligen Feuerwehren mit einer Lehr-
gangsreihe „Gefahrgut“ an fünf Samstagen noch besser auf sol-
che Einsätze vorbereitet werden.
Die Lehrgänge „Gruppenführer“ und „Weiterbildung für Grup-
penführer“ (Vollzeit und Abendschule) bleiben weiterhin fester 
Bestandteil des Lehrgangskonzeptes.

Fazit
Die bis dato durchgeführten Lehrgänge können durchaus als 
sehr erfolgreich bewertet werden. Der Ausbau des weiteren 
Lehrgangsangebots mit dem Thema „Gefahrgut, Gefahrstoff“ 
wird zügig vorangetrieben. Die Stärken einer für den Kunden 
zurecht geschnittenen Individualausbildung, müssen noch kla-
rer hervorgehoben werden. 

Zum Schluss kann noch das Zitat von Georg Christoph Lichten-
berg herangezogen werden:
Was hilft aller Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehen.
Der Bedarf, vor allem an Weiterbildung, muss erkannt werden. 
Der Begriff des „lebenslangen Lernens“ gilt auch für Einsatz-
kräfte der Feuerwehren. Mit dem Ausbildungs- und Kompetenz-
zentrum besteht für alle Werk- und Betriebsfeuerwehren die 
Möglichkeit einen Blick über den Tellerrand hinaus zu werfen.
Mittlerweile beschäftigt das Ausbildungszentrum einen Haus-
meister in Teilzeit und einen Mitarbeiter der Werkfeuerwehr im 
Tagdienst.

Das Kompetenzzentrum soll sich zu dem einen Ausbildungszen-
trum für Werk- und Betriebsfeuerwehren in Deutschland entwi-
ckeln, an dem 

• nebenberufliche Werkfeuerwehren unabhängig von den Lan-
desfeuerwehrschulen eine Ausbildung nach FwDV 2 erhalten 
können,

• alle Werkfeuerwehren Fortbildungslehrgänge mit industriel-
len Schwerpunkten absolvieren können,

• Tagungen und Symposien abgehalten werden können,
• öffentliche freiwillige Feuerwehren aus der Region ihre Lehr-

gänge nach FwDV 2 absolvieren können.

Unser Motto gilt nach wie vor: „Ausbildung von der Feuerwehr 
für die Feuerwehr“. 
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Redaktion WFV-Hessen

Zehn Werkfeuerwehrtechniker und -technikerinnen wurden 
am 04.10.2018 durch die IHK Darmstadt Rhein-Neckar ge-
prüft und dürfen sich nun gemäß dem Deutschen und Euro-
päischen Qualifikationrahmen EQR auch „Specialist for 
Factory Fire Protektion Technology (CCl) nennen. Dieser 
Abschluss Werkfeuerwehrtechniker hebt ihre Qualifikation 
auf das Niveau 5 des DQR.

In 21 Präsenzveranstaltungen wurden sie auf die IHK Prüfung 
vorbereitet. Der Prüfungsausschuss der IHK Rhein Main Neckar 
in Darmstadt prüfte sie schriftlich und praktisch in den Hand-
lungsgruppen „Recht“, „Technik“ und „Kommunikation“.

Diese Weiterbildungsqualifikation wird durch den Werkfeuer-
wehrverband Hessen seit dem Jahr 2006 bundesweit angeboten.
In den vorangegangenen fünf Prüfungen habe bereits 54 Werk-
feuerwehrtechniker ihre Prüfung bei der IHK Rhein Main Neckar 
in Darmstadt erfolgreich abgelegt – darunter erstmals eine Frau.

Wie jedes Jahr wird der Lehrgangsbeste auf der Landesbesten-
ehrung der IHK in Wiesbaden im Kurhaus geehrt.

Nähere Information unter: 
http://www.werkfeuerwehrtechniker.de/

Ansprachen vor der Zeugnisübergabe
Der Prüfungsausschussvorsitzende und stellvertretender Vorsit-
zender des Werkfeuerwehrverbandes Deutschland Jürgen Warm-
bier würdigte die Prüfungsleistungen der Teilnehmer. Jennifer 
Wolf, Teamleiterin im Bereich Aus- und Fortbildung der IHK 

Rhein Main Neckar gratulierte den Teilnehmern für ihre 
Leistungen.

Der Vorsitzende des Werkfeuerwehrverbandes Hessen und Leiter 
der Abteilung Feuerschutz und Standortsicherheit Merck KGaA 
Bernd Saßmannshausen schloss sich den Worten der Vorredner 
an und betonte die herausragende Stellung der Werkfeuerwehr-
techniker in der Weiterbildung.

Werkfeuerwehrtechnikerin
Bundesweit als erste Frau hat Cynthia Hartel die Weiterbildung 
zur Werkfeuerwehrtechnikerin bestanden. Ihr Vorgesetzter 
Bernd Saßmannshausen gratuliert ihr voller Stolz als einer der 
Ersten.  

Die TeilnehmerIn Erwartung …

Cynthia Hartel erhält ihre Bescheinigung von Jennifer Wolf IHK, Bernd 
Saßmannshausen und Jürgen Warmbier.

WF Hessen:

Erfolgreiche Prüfung zum 
 Werkfeuerwehrtechniker



42 IV/2018

TERMINE

Lehrgangstermine 2019

Auf diesen Seiten finden die Termine aller Landesverbände Platz! Die Redaktion berücksichtigt die rechtzeitig  
eingegangenen Termine in der jeweils nächstmöglichen Ausgabe der WFV-Info. Zusendungen an: WFV-Info-Redaktion 

Hessen
Lehrgangs-/Seminarbezeichnung Termin Ausbildungsort Preis pro Teilnehmer
Atemschutzgerätewartseminar
MSA/Thieme

07.05. – 09.05.2019 
21.05. – 23.05.2019

Merck Darmstadt noch nicht bekannt

ADR Verlängerung Juni 2019 Merck Darmstadt noch nicht bekannt

Atemschutzgeräte II 23.01. – 24.01.2019 
30.01. – 31.01.2019

Oder Evonik Hanau
PharmaServ Marburg

noch nicht bekannt

TH-VU 21.05. – 24.05.2019 PharmaServ Marburg noch nicht bekannt

GABC-Einsatz 01.04. – 12.04.2019 PharmaServ Marburg noch nicht bekannt

Weitere Informationen über den Werkfeuerwehrverband Hessen. Anmeldung: WFV-Hessen Geschäftsstelle oder Florix

Bayern
Lehrgangs-/ Seminarbezeichnung Termin Ausbildungsort Preis pro Teilnehmer*
Gruppenführer/in (Vollzeit) 06.05. – 10.05.2019 Chemiepark GENDORF 1.770,- EUR

Gruppenführer/in (Abendkurs) 25.06. – 09.07.2019 Chemiepark GENDORF 1.070,- EUR

Gefahrstoffeinsatz (Vollzeit) 13.05. – 17.05.2019 Chemiepark GENDORF 2.500,- EUR

Gefahrstoffeinsatz (Modulreihe) 27.04. – 25.05.2019 Chemiepark GENDORF 1.800,- EUR

Weiterbildung Gruppenführer/in 20.05. – 24.05.2019 Chemiepark GENDORF 1.880,- EUR

Infos/Anmeldung: Bildungsakademie Inn-Salzach; Carina Wild; Tel. +49(0)8679 7-4795; carina.wild@bit-gendorf.de

*umsatzsteuerfrei; inkl. Arbeitsunterlagen, Verpflegung und ggf. Übernachtung

Falck Fire Academy – Niederlande
Lehrgangs-/Seminarbezeichnung Termin Ausbildungsort Preis pro Teilnehmer
3 Tage Industrielle Brandbekämpfung  
(IDS 2100)

19.03. – 21.03.2019 
14.05. – 16.05.2019

Falck Fire Academy  Rotterdam 2.545,00 EUR 
zzgl. ges. MwSt.

5 Tage Einsatzleiter (IDS 2101) 25.03. – 29.03.2019 
20.05. – 24.05.2019

Falck Fire Academy  Rotterdam 3.998,00 EUR  
zzgl. ges. MwSt.

Falck Fire Academy Büro Deutschland, Andrea Diemer, Kurzgewannstr. 18 A, D-68526 Ladenburg, Tel. +49(0)6203-108360,  
a.diemer@falck.com, www.falckfireacademy.de

* inkl. Unterlagen, Mittagsimbiss, Pausengetränke, Abendessen, Übungskleidung/Ausrüstung. 
exkl. Übernachtung: Separate Buchung über Servicebüro möglich.

Training Base Weeze
Lehrgangs-/Seminarbezeichnung Termin Ausbildungsort Preis pro Teilnehmer*
Flugzeug Brandbekämpfung nach ADV 
Richtlinien – Theorie (16 Std./2 Tg.)

auf Anfrage Training Base Weeze  
GmbH & Co. KG, Weeze

435,00 EUR zzgl. USt.

Flugzeug Brandbekämpfung nach ADV 
Richtlinien – Praxis (24 Std./3 Tage)

auf Anfrage Training Base Weeze 2.775,00 EUR zzgl. USt.

Atemschutznotfalltraining – ANT (8 Std.) auf Anfrage Training Base Weeze 295,00 EUR zzgl. USt.

Training Base Weeze GmbH & Co. KG, Flughafenring 16, 47652 Weeze, Tel. +49 (0) 2837 665630, info@tb-weeze.com, www.tb-weeze.com
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Feuerwehren in vielen verschiedenen Industrien müssen sich oft großen Heraus - 

forderungen stellen. Für diese Aufgabe sind Fahrzeuge mit besonderen Aus-

stattungen erforderlich. Mit der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich realisierten 

 Kundenprojekten entwickelt und konfiguriert ZIEGLER maßgeschneiderte Fahr zeuge.

Die ZIEGLER-Produkte garantieren höchste Zuverlässigkeit, maximale Fahrzeug-

einsatzbereitschaft und somit größtmögliche Sicherheit von Personen und Infra- 

strukturen in kritischen Einsätzen. ZIEGLER-Fahrzeuge mit ZIEGLER-Pumpen- 

technologie und der nutzerfreundlichen Z-Control-Bediensteuerung garantieren 

höchste Zuverlässigkeit. ZIEGLER – Wir geben Sicherheit.

SLF

www.ziegler.de

ERFAHRUNG GIBT SICHERHEIT.


